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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Sie halten die aktualisierte Neuauflage Ihres Kollektivvertrages in Händen. Darin sind wichtige An-
sprüche aus Ihrem Arbeitsverhältnis geregelt. Darunter auch solche, auf die es keinen gesetzlichen
Anspruch gibt, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ein Kollektivvertrag

• schafft gleiche Mindeststandards bei der Entlohnung und den Arbeitsbedingungen für alle Arbeit-
nehmerInnen einer Branche,

• verhindert, dass die ArbeitnehmerInnen zu deren Nachteil gegeneinander ausgespielt werden kön-
nen,

• schafft ein größeres Machtgleichgewicht zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern und

• sorgt für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen einer Branche.

Die Gewerkschaft GPA verhandelt jedes Jahr über 170 Kollektivverträge mit den zuständigen Arbeit-
geberverbänden. Damit ein neuer Kollektivvertrag abgeschlossen oder ein bestehender verbessert
werden kann, muss es inhaltlich zu einer Einigung kommen. Oft gelingt das erst nach mehreren Ver-
handlungsrunden, manchmal müssen wir als Gewerkschaft Druck bis hin zum Streik erzeugen. Als
Gewerkschaftsmitglied tragen Sie entscheidend zu jener Stärke bei, mit der wir Forderungen im Inte-
resse der ArbeitnehmerInnen durchsetzen können. Deshalb möchten wir uns bei dieser Gelegenheit
herzlich für Ihre Mitgliedschaft bedanken.

Sollten Sie zu Ihrem Kollektivvertrag oder Ihrem Arbeitsverhältnis Fragen haben, stehen wir Ihnen ger-
ne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Teiber, MA Karl Dürtscher
Vorsitzende Bundesgeschäftsführer

KV-Highlights:

• Erhöhung der KV-Gehälter um 3,25% linear.

• Erhöhung der Kinderzulagen um 3,3% linear.

• Erhöhung der Lehrlingseinkommen um 3,5% linear.

• Lehre mit Matura: pro Lehrjahr eine Woche (5 Arbeitstage) bezahlte „Lernzeit“

• Überarbeitung der Prüfungsordnung

• Präzisierung bei Erwartungsschutz und Überleitungszulage

• Das neue Mindestgrundgehalt beträgt 1.972,72 €

• Schaubild über die historische Entwicklung der Karenzzeitanrechnung

GPA Servicecenter:

Hotline: 05030121,
service@gpa.at, www.gpa.at, facebook/gpa

mailto:service@gpa.at
http://www.gpa.at
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KOLLEKTIVVERTRAG
für die Angestellten der österreichischen Landes-Hypothekenbanken

vom 18. 10. 2010 (in Kraft getreten am 1. 1. 2011)
in der Fassung vom 1. 4. 2022

abgeschlossen zwischen dem

VERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN LANDES-HYPO-
THEKENBANKEN
1040 Wien, Brucknerstraße 8

und dem

ÖSTERREICHISCHEN GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft GPA
Wirtschaftsbereich Volks-, Hypobanken / Raiffeisen
1034 Wien, Alfred Dallinger Platz 1

ABSCHNITT I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Personenbezogene Bezeichnungen

Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen (zB Dienstgeber, Dienstnehmer, etc) gilt im Folgenden die gewählte
Form für beide Geschlechter.

§ 2 In-Kraft-Treten und Aufkündigung des Kollektivvertrages

(1) Die Änderungen zum Kollektivvertrag vom 18. 10.
2010 (in Kraft getreten am 1. 1. 2011) treten mit 1. 4.
2022 in Kraft.

(2) Der Kollektivvertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er
kann von beiden vertragsschließenden Teilen zu je-
dem Jahresende mit dreimonatiger Frist gekündigt
werden. Die Bestimmungen über die Gehaltsregelung,

die Sozialzulagen und die Überstundenentlohnung
können von jedem vertragsschließenden Teil unab-
hängig vom gesamten Kollektivvertrag zu jedem Ka-
lendervierteljahr mit einmonatiger Frist gekündigt
werden.

(3) Mit dem In-Kraft-Treten dieses Vertrages tritt der
letztgültige Kollektivvertrag außer Kraft.

§ 3 Räumlicher, fachlicher und persönlicher Geltungsbereich

Der Kollektivvertrag gilt:

(1) räumlich: für das gesamte Bundesgebiet Öster-
reich;

(2) fachlich: für den Verband der österreichischen
Landes-Hypothekenbanken, alle ihm angehörigen
Kreditunternehmungen, für deren österreichische
Niederlassungen und Zweigstellen, die Hypo-Wohn-
baubank AG, die HETA ASSET RESOLUTION AG, die
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, die Niederöster-
reichische Vorsorgekasse AG und die Hypo-Bildung
GmbH (im Folgenden als „Bank“, „Banken“ oder
„Dienstgeber“ bezeichnet)

(3) persönlich: für alle Dienstnehmer und Lehrlingemit
Ausnahme von:

a) leitenden Angestellten

b) Personen mit einem freien Dienstvertrag

c) Arbeitern

d) Volontären und (Ferial-)Praktikanten
Volontär ist, wer sich kurzfristig ausschließlich zu
Ausbildungszwecken in einer Einrichtung aufhält.
(Ferial-)Praktikant ist, wer im Rahmen einer schuli-
schen oder universitären Ausbildung oder einer
Fachhochschule oder einer Kursmaßnahme auf-
grund eines Lehrplanes, einer Studienordnung
bzw eines Konzeptes verpflichtet ist, praktische Tä-
tigkeiten nachzuweisen. Eine geringe Vergütung
steht einem Volontariat oder (Ferial-)Praktikum
nicht entgegen.
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e) Ferialaushilfen
Ferialaushilfen sind Beschäftigte, die zur Verrich-
tung von Angestelltentätigkeiten im Rahmen eines
Aushilfs- oder Gelegenheitsarbeitsverhältnisses
nicht mehr als 3 Monate durchgehend beschäftigt
werden.

(4) Sonderverträge/All-in-Verträge (Fairnessklausel)

a) Die Sozialpartner betrachten Pauschalentloh-
nungsvereinbarungen (Sonderverträge/All-in-Verträ-
ge) prinzipiell als sinnvolles Element der Vertragsge-
staltung.

b) Durch den Abschluss von Pauschalentlohnungsver-
einbarungen (Sonderverträge/All-in-Verträge) dür-
fen gesetzliche oder kollektivvertragliche Ansprüche
nicht geschmälert werden.
Für jeden Dienstnehmer ist eine Grundeinstufung vor-
zunehmen. Über den Sondervertrag/All-in-Vertrag hi-
nausgehende Entgeltbestandteile aus dem Kollektiv-
vertrag sowie der Betriebsvereinbarung sind aus-
drücklich im Dienstvertrag anzuführen, andernfalls
sind sie abgegolten.

c) Bei Pauschalentlohnungsvereinbarungen (Sonder-
verträge/All-in-Verträge) ist die tatsächlich erforder-

liche und geleistete Mehrarbeit ausreichend zu be-
rücksichtigen.

d) Bei der Gesamtwürdigung im Einzelfall ist die Ge-
staltungsmöglichkeit der Dienstnehmer hinsichtlich
der Lage und des Ausmaßes der Arbeitsleistung zu be-
rücksichtigen.

e) Der Abs 4 kommt für alle ab dem 1. 8. 2009 abge-
schlossenen Sonder-/All-in-Verträge zur Anwendung.

(5) Lehrlinge

a) Für Lehrlinge gelten neben den Bestimmungen die-
ses Kollektivvertrages insbesondere das Berufsausbil-
dungsgesetz (BAG) und das Bundesgesetz über die
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen (KJBG)
in der jeweils geltenden Fassung. Die Bestimmungen
der Abschnitte II, III, V, VI und VII dieses Kollektivvertra-
ges finden auf Lehrverhältnisse keine Anwendung.

b) Die Festsetzung des Lehrlingseinkommens richtet
sich nach dem Lehrjahr.

c) Die Banken verwenden die Lehrlingsförderung ge-
mäß BAG für die Ausbildung der Lehrlinge. Die Förde-
rung trägt auch zu einer Ausbildung auf hohem Ni-
veau bei. Dienstgeber, die Lehrlinge ausbilden, wen-
den individuelle Ausbildungsprogramme an.

ABSCHNITT II GEHALTSREGELUNG

§ 4 Einreihung, Einstufung und Anrechnung

Präambel

– Die Ein- oder Umreihung in die Beschäftigungs-
gruppen erfolgt grundsätzlich nach ausgeübter Tä-
tigkeit.

– Für Berufseinsteiger wird je nach Ausbildung bzw
Qualifikation die Ersteinstufungstabelle herange-
zogen.

– Wird von diesen Dienstnehmern in der Folge eine
höherwertige Tätigkeit ausgeübt, ist unabhängig
von absolvierten Prüfungen eine dieser Tätigkeit
entsprechende Umreihung vorzunehmen.

– Einstufungen werden in Hinblick auf eine Umrei-
hung einmal im Jahr an einem innerbetrieblich fest-
zulegenden Termin überprüft. Der Betriebsrat ist
über das Ergebnis zu informieren.

(1) (Einreihung) Unter Einreihung ist die Festlegung
der jeweiligen Beschäftigungsgruppe für neu eintre-
tende Dienstnehmer unter Berücksichtigung von § 5
zu verstehen.

(2) (Einstufung) Unter Einstufung ist die Festlegung
der Gehaltsstufe in der festgestellten Beschäftigungs-
gruppe zu verstehen.
Für Berufseinsteiger wird je nach Ausbildung bzw
Qualifikation die Ersteinstufungstabelle herange-
zogen.
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Ersteinstufungstabelle:

Ausbildung Ersteinstufung
Bank

Banklehre / einschlägige kfm. Lehre
/ einschlägige mittlere berufsbil-
dende Schule

B 1

Matura (HAK/AHS/BHS) einschlägi-
ge kfm. Lehre mit Matura

C 1

Abgeschlossenes Baccalaureats-
studium
Abgeschlossenes Fachhochschul-
studium mit unter vierjähriger Min-
deststudiendauer

C 1 + 3 Jahre

Abgeschlossenes Magister-/Mas-
ter-/Doktoratsstudium
Abgeschlossenes Fachhochschul-
studium mit mind. vierjähriger Min-
deststudiendauer

C 1 + 5 Jahre

(3) Weitere Ausbildungen – egal ob bankintern oder
extern – führen zu keiner automatischen Umreihung
oder Vorrückung.

(4) (Anrechnung) Bei Neuaufnahmen wird jede der
gegenwärtigen Stellung vorangegangene in einem
Dienstverhältnis verbrachte

a) Vordienstzeit als Dienstnehmer einer Kreditunter-
nehmung,

b) gleichwertige Vordienstzeit im Sinne der vorgese-
henen Verwendung,

c) Zeit des ordentlichen Präsenzdienstes/Zivildienstes
(max bis zum Höchstausmaß der gesetzlichen
Dauer),

bei der Einstufung in das Gehaltsschema Neu bis zu
höchstens 8 Jahren voll und darüber hinaus zur Hälfte
angerechnet. Vordienstzeiten dieses Absatzes werden
nur dann angerechnet, wenn sie jeweils mindestens je
6 Monate gedauert haben.

(5) In ein Dienstverhältnis neu aufgenommenen
Dienstnehmern der Beschäftigungsgruppe Awird jede
der gegenwärtigen Stellung vorangegangene und in
einem Dienstverhältnis verbrachte Vordienstzeit bei
der Einstufung in das GehaltsschemaNeu bis zu 8 Jah-
ren voll und darüber hinaus zur Hälfte angerechnet.
Vordienstzeiten unter 6 Monaten bleiben hierbei un-
berücksichtigt.

(6) Fallen anzurechnende Zeiten in den gleichen Zeit-
raum, so sind sie nur einmal anzurechnen. Im Zwei-
felsfalle erfolgt die für den Dienstnehmer günstigere
Anrechnung.

§ 5 Beschäftigungsgruppen

(1) Alle Dienstnehmer mit Ausnahme von Lehrlingen,
sind bei ihrem Eintritt nach der Art ihrer überwiegend
auszuübenden Tätigkeit in eine der Beschäftigungs-
gruppen A bis G einzureihen:

Beschäftigungsgruppe A

Dienstnehmer, die einfache, schematische Tätigkei-
ten ausführen, die in hohem Ausmaß standardisiert
sind.

zB Telefonvermittlung, Hilfsdienste, Expedit, Bote

Beschäftigungsgruppe B

Dienstnehmer, die in ihrem Wirkungsbereich Tätig-
keiten nach allgemeinen Richtlinien und Anweisun-
gen ausführen.

zB Sachbearbeiter mit standardisierten Abwicklungs-
tätigkeiten, Assistenz mit einfachen Unterstützungs-
aufgaben

Beschäftigungsgruppe C

Dienstnehmer, die in ihrem Wirkungsbereich (zB
Fach- oder Vertriebsbereich) mit entsprechender

Verantwortung versehene Tätigkeiten selbständig
ausführen.

zB Sachbearbeiter, Kundenservice, Assistenz

Beschäftigungsgruppe D

Dienstnehmer, die in ihrem Wirkungsbereich (zB
Fach- oder Vertriebsbereich) schwierigere, mit be-
trächtlicher Verantwortung versehene Tätigkeiten
selbständig ausführen.
Ferner Dienstnehmer, die mit der dauernden Führung
von Organisationseinheiten (Beschäftigungsgruppe
A–C, in begründeten Fällen können einzelne Dienst-
nehmer der gleichen Beschäftigungsgruppe angehö-
ren) betraut sind.
Ferner Dienstnehmer, die in beträchtlichem Ausmaß
mit der Leitung von Projekten betraut sind und dabei
im Sinne der Tätigkeitsmerkmale der Beschäftigungs-
gruppe tätig werden.

zB Kundenbetreuer, gehobener Sachbearbeiter bzw
Referent und gehobene Assistenz
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Beschäftigungsgruppe E

Dienstnehmer, die in ihrem Wirkungsbereich (zB
Fach- oder Vertriebsbereich) schwierige, mit be-
trächtlicher Entscheidungsbefugnis versehene Tätig-
keiten ausführen.
Ferner Dienstnehmer, die mit der dauernden Führung
von Organisationseinheiten (Beschäftigungsgrup-
pe A–D, in begründeten Fällen können einzelne
Dienstnehmer der gleichen Beschäftigungsgruppe
angehören) betraut sind.
Ferner Dienstnehmer, die in beträchtlichem Ausmaß
mit der Leitung von Projekten betraut sind und dabei
im Sinne der Tätigkeitsmerkmale der Beschäftigungs-
gruppe tätig werden.

zB Leiter von Geschäftsstellen/Organisationseinhei-
ten, Experte, gehobener Privatkundenbetreuer, Kom-
merzkundenbetreuer

Beschäftigungsgruppe F

Dienstnehmer, die in ihrem Wirkungsbereich (zB
Fach- oder Vertriebsbereich) mit eigenem Aufgaben-
gebiet und hoher Entscheidungsbefugnis tätig sind.

Ferner Dienstnehmer, die mit der dauernden Führung
von Organisationseinheiten betraut sind, die auf das
Unternehmensergebnis maßgeblichen Einfluss ha-
ben.
Ferner Dienstnehmer, die in beträchtlichem Ausmaß
mit der Leitung von Projekten betraut sind und dabei
im Sinne der Tätigkeitsmerkmale der Beschäftigungs-
gruppe tätig werden.

zB Leiter großer Geschäftsstellen / maßgeblicher Or-
ganisationseinheiten, Top-Kundenbetreuer, hoch-
qualifizierter Experte

Beschäftigungsgruppe G

Dienstnehmer in leitender, das Unternehmen in ihrem
Wirkungsbereich entscheidend beeinflussender Stel-
lung.
Ferner Dienstnehmer mit verantwortungsreicher, in
hohem Maß innovativer/strategischer Tätigkeit.

zB Ressort-/Bereichsleiter

(2) Entwicklungsperspektive – Musterentwicklungen (angeführte Tätigkeiten sind demonstrative Beispiele analog
jenen der Beschäftigungsgruppenformulierungen):

Beschäfti-
gungs-
gruppe
(BG)

Fachentwicklungen

Projektentwicklungen Führungsentwicklungen
Vertrieb Intern

G Bereichsleiter bzw Ressort-
leiter

F Top-Kundenbetreuer (Top-
Privat-Banking,
Top‑Kommerz)

hochqualifizierter Experte Projektleitung in beträcht-
lichem Ausmaß, dabei tätig
werden im Sinne der Tätig-
keitsmerkmale der Be-
schäftigungsgruppe

Leiter großer Geschäfts-
stellen bzw maßgeblicher
Organisationseinheiten

E gehobener Privatkunden-
betreuer / Betreuer von
freien Berufen Kommerz-
kundenbetreuer

Experte Projektleitung in beträcht-
lichem Ausmaß, dabei tätig
werden im Sinne der Tätig-
keitsmerkmale der Be-
schäftigungsgruppe

Leiter Geschäftsstellen bzw
Organisationseinheiten

D Kundenbetreuer /
Kundenberater

gehobener Sachbearbeiter
bzw Referent, gehobene
Assistenz

Projektleitung in beträcht-
lichem Ausmaß, dabei tätig
werden im Sinne der Tätig-
keitsmerkmale der
Beschäftigungsgruppe

Leiter von Organisations-
einheiten mit Mitarbeitern
der Beschäftigungsgruppe
A–C

C Kundenservice Sachbearbeiter, Assistenz

B Sachbearbeiter mit stan-
dardisierten Abwicklungs-
tätigkeiten, Assistenz mit
einfachen Unterstützungs-
aufgaben

A Telefonvermittlung, Expedit, Bote, Hilfsdienste
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§ 6 Gehaltsstufen

Jede der Beschäftigungsgruppen von A bis G beinhal-
tet neun Gehaltsstufen. Die Verweildauer je Gehalts-
stufe beträgt in der

Gehaltsstufe 1 ............. 1 Verweildauerjahr
Gehaltsstufe 2 ............. 1 Verweildauerjahr
Gehaltsstufe 3 ............. 2 Verweildauerjahre

Gehaltsstufe 4 ............. 2 Verweildauerjahre
Gehaltsstufe 5 ............. 3 Verweildauerjahre
Gehaltsstufe 6 ............. 3 Verweildauerjahre
Gehaltsstufe 7 ............. 3 Verweildauerjahre
Gehaltsstufe 8 ............. 3 Verweildauerjahre
Gehaltsstufe 9 ............. folgende Verweildauerjahre

§ 7 Vorrückung

(1) Begriffsbestimmung

a) (Verweildauerjahrvorrückung) Der Übergang in
das nächste Verweildauerjahr wird als Verweildauer-
jahrvorrückung bezeichnet.

b) (Gehaltsstufenvorrückung) Nach Ablauf der in § 6
vorgesehenen Verweildauerjahren wird der Über-
gang in die nächste Gehaltsstufe als Gehaltsstufen-
vorrückung bezeichnet.

c) (Vorrückung) Soweit im Kollektivvertrag der Begriff
„Vorrückung“ verwendet wird sind Verweildauerjahr-
vorrückung und Gehaltsstufenvorrückung umfasst.

(2) Der Dienstnehmer hat bei „zumindest zufrieden-
stellender Beurteilung“ Anspruch auf Vorrückung.
Der Anspruch auf die Vorrückung wird durch außer-
tourliche Vorrückungen nicht berührt. Die Bindung
der Vorrückung an eine „mindestens zufriedenstellen-
de Beurteilung“ gilt nur für jene Banken, in denen es
ein Beurteilungssystem gibt. Als „nicht zufriedenstel-
lende Beurteilung“ gilt bei einem fünfstufigen Beurtei-
lungssystem eine Qualifikation in einer der beiden un-
tersten Stufen, bei einem dreistufigen Beurteilungssys-
tem eine Qualifikation in der untersten Stufe.

(3) Die Vorrückung in das nächste Verweildauerjahr
oder die nächste Gehaltsstufe hat jeweils mit 1. Jänner
zu erfolgen.

(4) Bei Eintritten ab dem 1. Juli erfolgt die erstmalige
Vorrückung in das nächste Verweildauerjahr oder
die nächste Gehaltsstufe nicht im folgenden, sondern
in dem auf das Eintrittsjahr zweitfolgenden Kalender-

jahr. Beispiel: Eintritt am 1. 10. 2011, erste Vorrückung
am 1. 1. 2013.

(5) Dienstnehmern, die einen ordentlichen Präsenz-
dienst/Zivildienst ableisten, wird die Zeit der Dienst-
verhinderung in vollem Ausmaß, max bis zum Höchst-
ausmaß der gesetzlichen Dauer, bei Vorrückungen
angerechnet.

(6) Dienstnehmern, die einen Karenzurlaub nach dem
Mutterschutzgesetz oder Väterkarenzgesetz in An-
spruch nehmen, wird nachstehende Zeit bei der Vor-
rückung angerechnet:

a) bei Geburten bis 31. 12. 2008: es gilt die zum jewei-
ligen Zeitpunkt gültige KV-Regelung,

b) bei Geburten ab 1. 1. 2009 bis 31. 12. 2010: die ers-
ten 12 Monate der Elternkarenz,

c) bei Geburten ab dem 1. 1. 2011 bis 31. 7. 2019: die
Zeit des in Anspruch genommenen Karenzurlaubes
nach dem Mutterschutzgesetz oder Väterkarenz-
gesetz, bis zumHöchstausmaß der gesetzlichen Ka-
renzdauer,

d) bei Geburten ab dem 1. 8. 2019: die Zeiten der Ka-
renz werden für jedes Kind in vollem in Anspruch
genommenen Umfang bis zur maximalen Dauer
gemäß § 15 Abs 1 (bis zum Ablauf des 2.Lebensjah-
res des Kindes) und § 15c Abs 2 Z 3 (bis max. 6 Mo-
nate über das 2. Lebensjahr hinaus) und Abs 3 (in
der Dauer von bis zu 6 Monaten) Mutterschutzge-
setz 1979 idF ab 1. 8. 2019 (vgl. BGBl. 68/2019)
und § 7c VKG idF ab 1. 8. 2019 angerechnet.

§ 8 Umreihung

(1) (Umreihung) Unter Umreihung ist die tätigkeitsbe-
dingte Einreihung in eine andere Beschäftigungs-
gruppe unter Bedachtnahme auf § 5 zu verstehen.
Für die Umreihung ist die überwiegend ausgeübte Tä-
tigkeit maßgebend.

(2) Bei Umreihung in eine höhere Beschäftigungs-
gruppe erfolgt die Einstufung in jene Gehaltsstufe,

die gegenüber der bisherigen Gehaltsstufe den
nächsthöheren Gehaltsansatz gewährt. Die Einstu-
fung erfolgt in das gleiche Verweildauerjahr, in wel-
ches der Dienstnehmer vor der Umreihung eingestuft
war. Wenn dieses Verweildauerjahr in der neuen Ge-
haltsstufe nicht vorhanden ist, wird der Dienstnehmer
in das letzte Verweildauerjahr der neuen Gehaltsstufe
eingestuft.
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(3) Fällt eine Umreihung mit einer Vorrückung zusam-
men, ist zuerst die Vorrückung in der alten Beschäfti-
gungsgruppe vorzunehmen und dann in die neue Be-
schäftigungsgruppe gemäß Abs 2 umzureihen.

(4) Nach einer unterjährigen Umreihung bleibt der
Vorrückungsstichtag am 1. Jänner (§ 7 Abs 3) auf-
recht.

(5) Die Umreihung in eine niedrigere Beschäftigungs-
gruppe ist nur mit Zustimmung des Betriebsrates mög-
lich.

§ 9 Gehaltsschema

(1) Die Schemabezüge (Anlage Gehaltsschema Neu)
gelangen vierzehnmal im Jahr zur Auszahlung.

(2) Es steht jeder Bank frei, anstelle des geltenden Ge-
haltsschemas Neu ein nach ihren speziellen Bedürf-
nissen gewähltes Schema in einer Betriebsvereinba-

rung festzulegen. Auch diesem Schema kommt volle
Kollektivvertragswirkung zu, wenn der Gesamtjahres-
bezug des einzelnen Dienstnehmers mindestens dem
Gesamtjahresbezug nach diesem Kollektivvertrag
entspricht.

ABSCHNITT III SOZIALZULAGEN

§ 10 Familien- und Kinderzulage

Als Sozialzulagen werden Familien- und Kinderzula-
gen gewährt. Die Sozialzulagen gelangen vierzehn-
mal im Jahr zur Auszahlung. Die Höhe der Sozialzula-
gen wird im Gehaltsschema Neu geregelt.

(A) Familienzulage

(1) Familienzulage erhalten folgende Dienstnehmer:

a) Verheiratete/eingetragene Partner, die nachweis-
lich den Alleinverdienerabsetzbetrag erhalten,
bzw nicht Verheiratete, wenn ihrem Haushalt ein
Kind angehört, für das sie die gesetzliche Familien-
beihilfe erhalten (der Familienbeihilfenbescheid
muss auf den Dienstnehmer ausgestellt sein) und
den Alleinerzieherabsetzbetrag beziehen.

b) Verheiratete/eingetragene Partner ohne Alleinver-
dienerabsetzbetrag. Nicht Verheiratete, wenn ih-
rem Haushalt ein Kind angehört, für das sie die ge-
setzliche Familienbeihilfe erhalten (der Familien-
beihilfenbescheid muss auf den Dienstnehmer aus-
gestellt sein) und keinen Anspruch auf einen Allein-
erzieherabsetzbetrag haben.

(2) Sind beide Ehegatten/eingetragene Partner in der
Bank beschäftigt, gebührt die Familienzulage nur ein-
mal.

(3) Wird der Alleinverdienerabsetzbetrag/Alleinerzie-
herabsetzbetrag/Familienbeihilfenbezug rückwir-
kend zuerkannt oder rückwirkend gestrichen, ist die
entsprechende Nachzahlung durch die Bank oder

Rückzahlung durch den Dienstnehmer vorzunehmen.
Der Dienstnehmer ist verpflichtet bei Änderungen
des Familienbeihilfenbezuges/Alleinverdienerabsetz-
betrages/Alleinerzieherabsetzbetrages den Nachweis
darüber ohne Aufforderung zu erbringen.

(B) Kinderzulage

(1) Kinderzulage erhalten Dienstnehmer für jedes
Kind, für das sie die gesetzliche Familienbeihilfe er-
halten. Der Familienbeihilfenbescheid muss auf den
Dienstnehmer ausgestellt sein.

(2) Geschiedene Dienstnehmer erhalten über Antrag
die kollektivvertragliche(n) Kinderzulage(n), solange
für das (die) Kind(er) aus der geschiedenen Ehe An-
spruch auf gesetzliche Familienbeihilfe besteht (der
Familienbeihilfenbescheid ist nicht auf den Dienst-
nehmer ausgestellt) und solange sie Unterhaltsleis-
tung(en) nachweislich erbringen und der andere El-
ternteil keine vergleichbare(n) Zulage(n) oder Leis-
tung(en) von den Landeshypothekenbanken bezieht.
Der Nachweis über die Alimentationsleistung ist an-
lässlich der Antragstellung und in weiterer Folge ein-
mal jährlich zu erbringen. Die Bestimmung dieses Ab-
satzes (2) gilt seit 1. 2. 2008.

(3) Wird die Familienbeihilfe rückwirkend zuerkannt
oder rückwirkend gestrichen, ist die entsprechende
Nachzahlung der Kinderzulage durch die Bank oder
Rückzahlung der bezogenen Kinderzulage durch
den Dienstnehmer vorzunehmen. Der Dienstnehmer
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ist verpflichtet, bei Änderungen des Familienbeihilfen-
bezuges den Nachweis darüber ohne Aufforderung zu
erbringen.

(4) Die Kinderzulage steht erstmals/letztmals für jenen
Kalendermonat zu, in dem die Voraussetzung für die
Bezugsberechtigung eintritt/entfällt.

(5) Die Kinderzulage gebührt seitens der Bank für je-
des Kind nur einmal.

(6) (entfällt ab 1. 4. 2015)

ABSCHNITT IV DIENSTRECHT

§ 11 Pflichten der Dienstnehmer

(1) Die Dienstnehmer haben die Verpflichtung, durch
vollen Einsatz ihrer Arbeitskraft stets ihr Bestes zu leis-
ten und die Interessen der Bank in jeder Hinsicht wahr-
zunehmen.

(2) Die Dienstnehmer sind angehalten, nach bester
Möglichkeit ihr berufliches Wissen zu erweitern bzw
von den Möglichkeiten Gebrauch zu machen, die ih-
nen zu diesem Zweck von der Bank geboten werden.

(3) Bei der Verrichtung ihrer Dienstobliegenheiten ha-
ben sich die Dienstnehmer insbesondere an die vom
Vorstand der Bank erteilten allgemeinen und beson-
deren Anweisungen zu halten.

(4) Die Dienstnehmer haben sich allen Mitarbeitern
gegenüber kollegial und höflich zu verhalten. Gegen-
seitige Unterstützung und Vertretung ist auch ohne
besondere Aufforderung zu leisten. Dem Kunden-
dienst ist größte Beachtung zu schenken. Die Kunden
sind rasch und zuvorkommend zu bedienen und ge-
wissenhaft zu beraten.

(5) Ein Anspruch auf Beschäftigung in einer bestimm-
ten Abteilung oder auf einen bestimmten Arbeitsplatz
besteht nicht. Bei Versetzungen ist auf § 101 Arbeits-
verfassungsgesetz Bedacht zu nehmen.

(6) Die Dienstnehmer sind verpflichtet, über alle ge-
schäftlichen Angelegenheiten oder ihnen in Aus-
übung ihres Dienstes bekannt gewordenen Umstände
unbedingte Verschwiegenheit zu bewahren. Mitteilun-
gen oder Auskünfte geschäftlicher Natur sind seitens
des Dienstnehmers dritten Personen und Mitarbeitern
nur dann zu erteilen, wenn die betreffende Auskunfts-
erteilung zur Obliegenheit seines Wirkungskreises ge-
hört und keinen Verstoß gegen die dem Dienstnehmer
obliegende Verschwiegenheitspflicht darstellt. Die
Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach allfälli-
ger Auflösung des Dienstverhältnisses weiter. Automa-
tionsunterstützt verarbeitete Daten, die ausschließlich
aufgrund der berufsmäßigen Beschäftigung anver-

traut wurden oder zugänglich gemacht worden sind,
dürfen unbeschadet obiger Verschwiegenheitspflicht
nur aufgrund einer Anweisung eines Vorgesetzten
übermittelt werden (Datengeheimnis – Datenschutz-
gesetz).

(7) Ist ein Dienstnehmer durch Krankheit oder aus an-
deren Ursachen vorübergehend verhindert, seinen
Dienst zu versehen, so hat er dies unter Angabe des
Grundes unverzüglich seinem Vorgesetzten zu mel-
den. Im Falle einer länger als drei Kalendertage dau-
ernden Erkrankung hat die Meldung ohne besondere
Aufforderung durch Vorlage eines ärztlichen Zeugnis-
ses zu geschehen.

(8) Der Dienstnehmer ist verpflichtet, die beabsichtigte
Ausübung einer Nebenbeschäftigung bzw geschäftli-
chen Erwerbstätigkeit dem Vorstand der Bank anzu-
zeigen. Der Vorstand wird die Ausübung von Neben-
beschäftigungen nach Anhörung des Betriebsrates
unter Beiziehung des Dienstnehmers dann untersagen
bzw die erteilte Genehmigung widerrufen, wenn die
Nebenbeschäftigung bzw die geschäftliche Erwerbs-
tätigkeit

• den Interessen der Bank zuwiderläuft oder

• die Arbeitsleistung des Dienstnehmers auch nur teil-
weise vermindert oder

• ihrer Natur und Beschaffenheit nach die volle Unbe-
fangenheit des Dienstnehmers im Dienst beeinträch-
tigt oder

• dem Ansehen eines Dienstnehmers der Bank nicht
entspricht.

(9) Die Annahme von Geschenken oder sonstigen Vor-
teilen, die den Dienstnehmern oder ihren Angehöri-
gen mittelbar oder unmittelbar angeboten werden,
ist verboten, wenn diese geeignet sind, die Unbefan-
genheit in dienstlichen Angelegenheiten zu beein-
trächtigen. Im Zweifelsfall entscheidet der Vorge-
setzte.
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(10) Jeder Dienstnehmer hat seine Wirtschaftsführung
nach seinem Vermögen und Einkommen einzurichten.
Die Eingehung von Verbindlichkeiten aller Art, die in
einem auffallenden Missverhältnis zu seiner Vermö-
gens- und Einkommenslage stehen, ist verboten. Ge-
gen den Dienstnehmer gerichtete gerichtliche Verbo-
te oder Pfändungen ziehen, wenn sie nicht innerhalb
einer vom Vorstand der Bank gestellten angemesse-
nen Frist aufgehoben werden, die Kündigung bzw
bei unkündbaren Dienstnehmern die Einleitung eines
Disziplinarverfahrens nach sich.

(11) Die Dienstnehmer dürfen ohne ausdrückliche Be-
willigung des Vorstandes der Bank keine Geschäfte
auf eigene oder fremde Rechnung im Bereich des Ge-
schäftszweiges des Dienstgebers tätigen oder ver-
mitteln.

(12) Der Dienstnehmer ist verpflichtet, seine jeweilige
Wohnadresse der Personalabteilung sowie seinem
Vorgesetzten bekannt zu geben. Außerdem hat er alle
Veränderungen in seinen Standes- und Familienver-
hältnissen der Personalabteilung unverzüglich unter
Vorlage geeigneter Urkunden mitzuteilen.

§ 12 Beschwerden

Jeder Dienstnehmer hat das Recht – unbeschadet der
Anrufung des Betriebsrates – dem Vorstand Wünsche,
Bitten und Beschwerden in geeigneter Form vorzutra-
gen. Eine bei dem nächsthöheren Vorgesetzten, dem

Personalleiter oder dem Vorstand, vorgebrachte Be-
schwerde darf dem Dienstnehmer nicht zum Vorwurf
gereichen.

§ 13 Sicherheit in Banken

Durch Sicherheitseinrichtungen und Schulungen soll die Gefahr für Leben und Gesundheit der Dienstnehmer ver-
hindert bzw verringert werden.

§ 14 Banküberfälle und Gewaltanwendung

Die Bank hat dafür Sorge zu tragen, dass Dienstneh-
mer und Lehrlinge entsprechend der Art ihrer Tätigkeit
und Verwendung im Unternehmen und der Art des Ar-
beitsplatzes im Hinblick auf die Gefahren und Risiken
im Zusammenhang mit Banküberfällen und damit
verbundene, gegen den Dienstnehmer in dieser Ei-
genschaft gerichtete Gewaltanwendungen (zB Geisel-
nahme, Bombendrohung) geschult und unterwiesen
werden.
Die Schulungs- und Unterweisungsmaßnahmen ha-
ben so zu erfolgen, dass Dienstnehmer und Lehrlinge
in einem nahen zeitlichen Zusammenhang – tunlichst
unmittelbar –mit der Aufnahme oder Änderung seiner
Tätigkeit die hierfür erforderlichen sicherheitsrelevan-
ten Kenntnisse für den konkreten Arbeitsplatz, auf dem
sie eingesetzt werden, vermittelt bekommen. Sie ha-
ben insbesondere präventive Maßnahmen, das Ver-
halten im Überfallsanlass sowie geeignete Unterstüt-

zungsmaßnahmen zu beinhalten. Darüber hinaus ist
dafür Sorge zu tragen, dass diese Kenntnisse durch
regelmäßig wiederkehrende – tunlichst 1 x jährlich –
Unterweisungen und Übungen aufgefrischt und zu-
sätzlich bedarfsabhängig oder anlassfallbezogen
(zB Alarmproben) vertieft werden. Dienstnehmern
und Lehrlingen, die in dieser Eigenschaft von einem
Banküberfall oder einer damit zusammenhängenden
Gewaltanwendung (zB Geiselnahme, Bombendro-
hung) betroffen sind, ist in einem unmittelbaren zeitli-
chen Zusammenhang mit dem Anlassfall, tunlichst am
selben Tag, ein Gespräch mit einer psychosozialen
Fachkraft mit Erfahrung im Gewalttraumabereich an-
zubieten. Darüber hinaus ist unter Berücksichtigung
von Leistungen der Gebietskrankenkassen eine thera-
peutisch angemessene psychologische Nachbetreu-
ung anzubieten.

§ 14a Betriebliche Gesundheitsvorsorge und Betriebliches
Eingliederungsmanagement

(1)Die betriebliche Gesundheitsförderung ist einemo-
derne Unternehmensstrategie und zielt darauf ab,
Krankheiten amArbeitsplatz vorzubeugen (einschließ-
lich arbeitsbedingter Erkrankungen, Arbeitsunfälle,
Berufskrankheiten und Stress), Gesundheitspotentiale

zu stärken und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu
erhöhen. Als Grundlage können betriebliche Gesund-
heitsindikatoren und -daten dienen, die im Gesund-
heitsausschuss einvernehmlich festgelegt werden.
Die betriebliche Gesundheitsförderung ersetzt nicht
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die rechtlichen Verpflichtungen im Rahmen des Ar-
beitnehmerInnenschutzes, sondern muss als Ergän-
zung und Erweiterung gesehen werden.
Zur Wahrnehmung der oben proklamierten Zielset-
zung haben Banken, in denen ein Arbeitsschutzaus-
schuss (§ 88 ASchG) einzurichten ist, einen Gesund-
heitsausschuss zu etablieren, dem Vertreter der
Dienstgeber- und Dienstnehmerseite (Betriebsrat) so-
wie sachlich zuständige Präventivdienste angehören.
Darüber hinaus können im Einvernehmen auch exter-
ne Experten beigezogen werden.

(2) Das betriebliche Eingliederungsmanagement stellt
ein System dar, wie Dienstnehmer nach längeren
krankheitsbedingten Abwesenheiten wieder in den Ar-
beitsprozess integriert werden können. Damit soll er-
reicht werden, dass Dienstnehmer nach gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen wieder auf den gleichen Ar-

beitsplatz zurückkehren können bzw an einem ande-
ren adäquaten Arbeitsplatz dem Unternehmen erhal-
ten bleiben. Mit einem derartigen betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement haben sich Banken, in de-
nen ein Arbeitsschutzausschuss (§ 88 ASchG) einzu-
richten ist, im Rahmen des betrieblichen Gesundheits-
ausschusses auseinander zu setzen.
Beim betrieblichen Eingliederungsmanagement sol-
len folgende Prinzipien beachtet werden:

1. Freiwilligkeit der Teilnahme betroffener Dienstneh-
mer

2. Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen

3. Transparenz des Systems

4. Berücksichtigung der konkreten Arbeitsbedingun-
gen

(§ 14a gilt ab 1. 7. 2011)

§ 15 Arbeitszeit

(1) Die Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Ruhe-
pausen 38,5 Stunden in der Woche.*)

(2)Die tägliche Dienstzeit im obigen Rahmen sowie die
Dienstzeit für Dienstnehmer, bei denen regelmäßig
Arbeitsbereitschaft besteht, wird in einer Betriebsver-
einbarung geregelt.

(3) Außer den gesetzlichen Feiertagen gelten als
Bankfeiertage der Karsamstag, der Pfingstsamstag
und der 24. Dezember. Der Karfreitag ist für evangeli-
sche und altkatholische Glaubensangehörige, der
Versöhnungstag (Jom Kippur) für Angehörige der jü-
dischen Religionsgemeinschaft, dienstfrei.

(4) Der Tag des Landespatrons ist – soweit er nicht auf
einen Tag fällt, der gemäß Abs 3 als dienstfrei gilt – ein
Arbeitstag. Für einen solchen Arbeitstag gebührt allen

aktiven Dienstnehmern Freizeitausgleich im Verhältnis
1 : 1, sofern und solange dieser Tag aufgrund eines
Gesetzes oder einer landesbehördlichen Regelung
als Feiertag begangen und für die Landesbedienste-
ten generell als dienstfrei erklärt wird. Mit Dienstneh-
mern, die ihre im gemeinsamen Haushalt lebenden
schulpflichtigen Kinder zu betreuen haben, ist unter
Rücksichtnahme auf die betrieblichen Erfordernisse
vorrangig am Landesfeiertag die Inanspruchnahme
von Freizeitausgleich zu vereinbaren. Die Regelung
des Kärntner Abstimmungstages (10. Oktober) bleibt
der Betriebsvereinbarung der Hypo Alpe Adria Bank
AG und Hypo Alpe Adria Bank International AG, sowie
deren Rechtsnachfolger vorbehalten.
(Abs 4 idF ab 1. 4. 2015)

*) Im Kollektivvertrag vom 8. 2. 1988 betreffend die Arbeitszeitverkür-
zung und -flexibilisierung in den Kreditinstituten wurde die 38,5-Stun-
den-Woche eingeführt.

§ 16 Sabbatical

(1) Ein Sabbatical liegt vor, wenn auf Grund einer Ver-
einbarung eine mehrwöchige zusammenhängende
Freizeitphase in Anspruch genommen werden kann.
In einer Vorbereitungsphase können die dafür not-
wendigen Stunden erarbeitet werden.

(2) Die Vereinbarung über ein Sabbatical sowie allfäl-
lige Änderungen derselben ist zwischen Dienstgeber
und Dienstnehmer schriftlich im Vorhinein und im Ein-
vernehmen zu treffen, insbesondere sind Beginn,
Dauer und Arbeitsstundenausmaß in der Vorberei-
tungsphase und Beginn und Dauer der Freizeitphase
festzulegen.

(3) Die Dauer des Durchrechnungszeitraumes (Vorbe-
reitungsphase und Freizeitphase) kann maximal mit
bis zu 60 Monaten festgelegt werden. In der Vorberei-
tungsphase darf die wöchentliche Normalarbeitszeit
auf bis zu 48 Stunden ausgedehnt werden und die
tägliche Normalarbeitszeit darf zehn Stunden nicht
überschreiten.

(4) Für die vereinbarte Normalarbeitszeit während des
gesamten vereinbarten Durchrechnungszeitraumes
(Vorbereitungsphase und Freizeitphase) gebührt
dem Dienstnehmer das dafür entsprechende Entgelt
inklusive Sonderzahlungen sowie sonstige regelmäßi-
ge Gehaltsbestandteile. Weiters bleibt der Anspruch
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auf Pensionskassenbeitragsleistung aufrecht. Der ge-
samte Durchrechnungszeitraum zählt zur Berech-
nungsbasis für Ansprüche, die sich nach der Dauer
der Dienstzeit richten.

(5) Mit einer freiwilligen Betriebsvereinbarung kann
das Sabbatical im Rahmen der kollektivvertraglichen
Regelung konkretisiert werden.

§ 17 Überstundenentlohnung

(1) Eine über die Arbeitszeit gemäß § 15 hinausgehen-
de Arbeitsleistung ist als Überstundenleistung zu be-
trachten. Beide Vertragsteile erklären die Leistung
von Überstunden als unerwünscht und verpflichten
sich, alles Zweckdienliche vorzukehren, um Überstun-
den zu vermeiden.*)

(2) Der Anspruch auf Überstundenentlohnung entsteht
nach Ablauf der in § 15 festgesetzten Arbeitszeit, so-
fern die Überstundenleistung vom Vorstand angeord-
net und nachträglich genehmigt wurde.

(3)Die Vergütung von Überstunden erfolgt auf der Ba-
sis von 1/150 des Monatsbezuges ausschließlich der
Sozialzulagen und sonstiger Zulagen, die mit der Leis-
tung von Überstunden nicht in unmittelbarem Zusam-
menhang stehen.
Hierzu tritt ein Überstundenzuschlag von 50% für die
an Werktagen von 6 bis 20 Uhr und ein Überstunden-
zuschlag von 100% für die an Werktagen vor 6 Uhr
und nach 20 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feier-
tagen geleisteten Überstunden. Die Leistung von
Überstunden erfolgt grundsätzlich im Anschluss an
die betriebsübliche Arbeitszeit. Ausnahmen bedürfen
der Zustimmung des Vorstandes.

(4) Bei regelmäßig wiederkehrender Mehrarbeit, Bi-
lanzabschluss und Ähnlichem oder bei Arbeiten aus
besonderen Anlässen können Überstundenpauscha-
lien gewährt werden, deren Höhe nach Anhören des
Betriebsrates festgesetzt wird. Die Auszahlung von
Jahrespauschalien erfolgt in 12 Monatsraten. Bei
Überstundenpauschalien ist der darin enthaltene
Überstundenzuschlag gesondert ersichtlich zu
machen.

(5) Für die am 1. bzw 6. Jänner geleisteten Arbeitsstun-
den gebührt die gleiche Entlohnung, wie dies für
Sonntagsüberstunden vorgesehen ist. Der Anspruch
auf dieses Entgelt besteht neben dem laufenden Mo-
natsgehalt. Der Personenkreis jener Dienstnehmer,
die für Abschlussarbeiten an den genannten Tagen
benötigt werden, soll mit dem Betriebsrat vereinbart
werden. Bisher bestehende günstigere Regelungen
bleiben aufrecht.

(6) Die Regelungen des Abs 5 gelten auch für an wei-
teren Feiertagen geleistete Arbeitsstunden. Allfällige
Überstunden sind gemäß Abs 5 abzugelten. Die
Höchstgrenzen der täglichen Arbeitszeit gemäß dem
Arbeitszeitgesetz sind zu beachten.
Durch Betriebsvereinbarung kann festgelegt werden:

• Der Arbeitszeitrahmen (am Beginn und Ende der
Feiertagsarbeit).

• Der Jahresplan über die Arbeitseinsätze der Dienst-
nehmer. Ein Dienstnehmer soll nach Möglichkeit
nicht an mehr als 5 Feiertagen tätig sein.

• Regelungen für Dienstnehmer, deren Überstunden
nicht einzeln abgerechnet werden sowie für Dienst-
nehmer, die an mehr als 5 Feiertagen im Jahr be-
schäftigt werden.

(7) Überstundentlohnungen – mit Ausnahme der Pau-
schalien – müssen jeweils bis zum Ende des 3. Folge-
monats geltend gemacht werden, widrigenfalls der
Anspruch verfällt.

*) Siehe auch den Kollektivvertrag vom 8. 2. 1988 betreffend die Ar-
beitszeitverkürzung und -flexibilisierung in den Kreditinstituten.

§ 18 Mehrarbeitsentlohnung

Den Teilzeitbeschäftigten werden die über die verein-
barte Arbeitszeit hinausgehenden Arbeitsleistungen
(Mehrleistung) bis zur vollen Normalarbeitszeit gem
§ 15 mit einem Zuschlag in der Höhe von 25% abge-
golten.*) Die Vergütung von Mehrstunden erfolgt auf
der Basis von 1/150 des Monatsbezuges ausschließ-

lich der Sozialzulagen und sonstiger Zulagen, die mit
der Leistung von Mehrstunden nicht in unmittelbarem
Zusammenhang stehen.

*) Siehe auch den Kollektivvertrag vom 8.2.1988 betreffend die Ar-
beitszeitverkürzung und ‑flexibilisierung in den Kreditinstituten.
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§ 19 Urlaub

(1) Alle Dienstnehmer haben Anspruch auf einen jähr-
lichen Erholungsurlaub entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen, soweit dieser Kollektivvertrag
nicht günstigere Regelungen enthält. Während des
Urlaubes darf der Dienstnehmer keine dem Erho-
lungszweck des Urlaubes widersprechende Erwerbs-
tätigkeit leisten. Für die Bemessung der Urlaubsdauer
gelten die gesetzlichen Bestimmungen mit der Maß-
gabe, dass die bei Kreditunternehmungen verbrach-
ten Dienstzeiten unbegrenzt angerechnet werden.
Die gemäß § 15 (3) als dienstfrei angeführten Kalen-
dertage gelten nicht als Werktage.

(2) Bei Banken und deren Zweigniederlassungen
(Zweigstellen und Filialen), die die wöchentliche Ar-
beitszeit auf 5 Tage in der Woche aufgeteilt haben,
sind für das Urlaubsausmaß anstelle von Werktagen
Arbeitstage heranzuziehen.
Der Urlaubsanspruch beträgt:

vom 1. bis einschließlich 20. Urlaubs-
jahr ............................................... 25 Arbeitstage,
vom 21. bis einschließlich 30. Ur-
laubsjahr ....................................... 31 Arbeitstage,
ab dem 31. Urlaubsjahr .................. 32 Arbeitstage.

(3) Krankenurlaube und Kuraufenthalte werden auf
den Erholungsurlaub nicht angerechnet, sofern die
Aufnahme in ein Heim eines Sozialversicherungsträ-
gers erfolgt oder geldliche Zuschüsse durch einen So-
zialversicherungsträger geleistet werden. Das Gleiche
gilt für Krankenurlaube und Kuraufenthalte, die ein
Landesinvalidenamt ganz oder teilweise finanziert, in-
sofern ein solcher Kuraufenthalt oder Krankenurlaub
nicht aus dem gleichen Grunde bereits einmal in der-
selben Urlaubsperiode gewährt wurde.

(4) Invalide im Sinne des § 2 Behinderteneinstellungs-
gesetz sowie Inhaber von Amtsbescheinigungen oder
Opferausweisen gemäß Opferfürsorgegesetz, weiters
jene Dienstnehmer, die dauernd ganztägig in unterir-
dischen Räumen (Tresor) beschäftigt sind, haben ei-
nen weiteren Anspruch auf sechs Werktage (fünf Ar-
beitstage).

(5) Folgende Zeiten des Elternkarenzurlaubes nach
dem Mutterschutzgesetz oder Väterkarenzgesetz wer-
den für die Berechnung des Urlaubsanspruches an-
gerechnet:

a) bei Geburten bis 31. 12. 2008: es kommt die zum je-
weiligen Zeitpunkt gültige KV-Regelung zur An-
wendung,

b) bei Geburten zwischen dem 1. 1. 2009 und dem
31. 7. 2019: Zeiten des Elternkarenzurlaubes im
Höchstausmaß von 12 Monaten pro Kind,

c) bei Geburten ab dem 1. 8. 2019: die Zeiten der Ka-
renz werden für jedes Kind in vollem in Anspruch
genommenen Umfang bis zur maximalen Dauer
gemäß § 15 Abs 1 (bis zum Ablauf des 2. Lebensjah-
res des Kindes) und § 15c Abs 2 Z 3 (bis max. 6 Mo-
nate über das 2.Lebensjahr hinaus) und Abs 3 (in
der Dauer von bis zu 6 Monaten) Mutterschutzge-
setz 1979 idF ab 1. 8. 2019 (vgl. BGBl. 68/2019)
und § 7c VKG idF ab 1. 8. 2019 angerechnet.

(6) Durch Betriebsvereinbarungen kann die Urlaubs-
einteilung auch nach Kalenderjahren oder anderen
Zeitabschnitten anstelle der in § 17 AngG getroffenen
Regelung vorgenommen werden. Dadurch darf je-
doch der Urlaubsanspruch der Dienstnehmer keines-
wegs verringert werden.

(7) In folgenden Fällen wird Sonderurlaub im nachste-
henden Ausmaß gewährt:

Bei eigener Eheschließung/eingetra-
genen Partnerschaft ......................... 3 Arbeitstage,
bei Tod des Ehegatten/eingetragenen
Partners/Lebensgefährten ................ 3 Arbeitstage,
bei Ableben von Eltern oder Kindern .. 2 Arbeitstage,
bei Niederkunft der Ehegattin/einge-
tragenen Partnerin/Lebensgefährtin .. 2 Arbeitstage,
bei Eheschließung/eingetragene Part-
nerschaft von Geschwistern oder
Kindern ........................................... 1 Arbeitstag,
beim Ableben von Geschwistern,
Schwiegereltern oder Großeltern ....... 1 Arbeitstag.
Bei Übersiedlung, wenn ein eigener
Haushalt (Hauptwohnsitz) gegründet
wird bzw bereits geführt wurde:
im Ortsgebiet ................................... 1 Arbeitstag,
in sonstigen Fällen ........................... 2 Arbeitstage.

In anderen dringenden Familienangelegenheiten so-
wie in sonstigen berücksichtigungswürdigen Fällen
kann der Vorstand kurzfristige Urlaube, im Einzelfall
bis zu 3 Arbeitstagen gewähren. Das Gesamtausmaß
dieser Urlaube darf jedoch 7 Arbeitstage im Jahr nicht
übersteigen. Diese Sonderurlaube werden beim Erho-
lungsurlaub nicht in Anrechnung gebracht.
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§ 19a Papamonat

(1) Einem Dienstnehmer ist auf sein Ansuchen für den
Zeitraum von der Geburt seines Kindes bis längstens
zum 91. Lebenstag des Kindes ein Urlaub unter Entfall
der Bezüge (Papamonat) im Ausmaß von bis zu 31 Ta-
gen zu gewähren, wenn er mit dem Kind und der Mut-
ter im gemeinsamen Haushalt lebt und keine wesent-
lichen betrieblichen Interessen entgegenstehen.

(2) Der Dienstnehmer hat Beginn und Dauer des Pa-
pamonats spätestens zwei Monate vor dem voraus-
sichtlichen Geburtstermin bekanntzugeben und in
weiterer Folge die anspruchsbegründenden sowie
die anspruchsbeendenden Umstände darzulegen.

(3) Der Papamonat endet vorzeitig, wenn der gemein-
same Haushalt mit dem Kind und der Mutter aufgeho-
ben wird.

(4) Die Zeit des Papamonats ist für alle dienstzeitab-
hängigen Ansprüche zu berücksichtigen.

(5) Die Bestimmungen der Abs 1–4 werden auch auf
gleich geschlechtliche Paare angewendet.

(6) Diese Regelung gilt für Geburten ab dem 1. 7. 2018.
(Für Geburten bis zum 30. 6. 2018 gelten die Bestimmun-
gen des § 19a in der Fassung vom 1. 4. 2017)

(7) Bei Geburten ab 1. 9. 2019 können die Bestimmun-
gen von § 19a (1) bis (6) alternativ zu § 1a VKG idF ab
1. 9. 2019 in Anspruch genommen werden.

§ 19b Lehre mit Matura

Wird seitens des Kreditinstitutes das Ausbildungsmo-
dell „Lehre mit Matura" mit dem Lehrling vereinbart
(das bedeutet, dass im Rahmen der Lehrlingsausbil-
dung der Lehrling die Berufsmatura macht), so ist
dem Lehrling pro Lehrjahr eine Woche (5 Arbeitstage)

bezahlte „Lernzeit" für Belange der Berufsmatura zu
gewähren. Bestehende betriebliche Modelle, bei wel-
chen derartige Freistellungszeiten oder eine Anrech-
nung auf die Arbeitszeit gewährt werden, können da-
rin eingerechnet werden.

§ 20 Bezüge im Krankheitsfall

(1) Für die im kündbaren Dienstverhältnis stehenden
Dienstnehmer gelten für die Bezüge im Krankheitsfall
folgende Bestimmungen:

a) Im Allgemeinen gelten hinsichtlich der Fortzahlung
des Entgeltes im Falle der Erkrankung eines Dienst-
nehmers die Bestimmungen der §§ 8 und 9 AngG
mit der Maßgabe, dass das volle Entgelt auch dann
bezahlt wird, wenn nach § 8 (1) und (2) AngG nur ei-
ne teilweise Entgeltzahlung gebührt.

b) Über die im § 8 AngG vorgesehenen Zeiträume hi-
naus erhalten im ungekündigten Dienstverhältnis
stehende Dienstnehmer nach Vollendung einer
fünfjährigen in der Bank verbrachten Dienstzeit
als Dienstnehmer bis zu einer Krankheitsdauer von
sechs Monaten, nach Vollendung einer zehnjähri-
gen in der Bank als Dienstnehmer verbrachten
Dienstzeit bis zu einer Krankheitsdauer von zwölf
Monaten (beide Male vom Ende des vollen Entgelt-
anspruches nach dem AngG an gerechnet) einen
monatlichen Zuschuss zu den gesetzlichen Leistun-
gen (Krankengeld, Familiengeld usw).

c) Dieser Zuschuss beträgt 49% der vollen Geld- und
Sachbezüge, wobei jedoch der Zuschuss zusam-
men mit dem Krankengeld nicht mehr als die Ent-

geltleistung vor der Erkrankung abzüglich der So-
zialversicherungsbeiträge des Dienstnehmers aus-
machen darf. Kollektivvertragsbedingte sowie in-
folge tourlicher Vorrückungen eintretende Erhö-
hungen der Geld- und Sachbezüge, die während
der Krankheit erfolgen, werden berücksichtigt.

d) Wird während des in lit b) genannten Zeitraumes
das Dienstverhältnis seitens des Arbeitgebers ge-
kündigt, so bleiben die Ansprüche des Dienstneh-
mers bis zum Ablauf dieses Zeitraumes in voller Hö-
he bestehen.

e) Der Anspruch auf Sonderzahlungen und auf ein Bi-
lanzgeld gemäß § 46 Abs 6 dieses Kollektivvertra-
ges bleibt während des in lit b) genannten Zeitrau-
mes in vollem Umfang aufrecht.

(2) Dienstnehmer in einem unkündbaren Dienstver-
hältnis nach § 47 erhalten ihre Bezüge durch ein volles
Jahr.

(3) Für Lehrlinge gelten für die Fortzahlung des Lehr-
lingseinkommens die Bestimmungen des § 17a BAG.

(4) a) Für alle Dienstnehmer, die eine Karenzzeit nach
dem Mutterschutzgesetz oder Väterkarenzgesetz in
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Anspruch nehmen, wird diese Zeit für die Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall (Unglücksfall) bis zum
Höchstausmaß von insgesamt 12 Monaten pro Kind
angerechnet. . Diese Anrechnung gilt bei allen Gebur-
ten zwischen dem 1. 4. 2012 und dem 31. 7. 2019.

b) Bei Geburten ab dem 1. 8. 2019 gilt § 15f Mutter-
schutzgesetz 1979 idF ab 1. 8. 2019 und § 7c VKG idF
ab 1. 8. 2019

§ 21 Abfertigung im Todesfall

Nach einem aktiven Dienstnehmer gebührt den im
§ 23 Abs 6 des AngG genannten Personen bzw in Er-
mangelung derselben dem hinterbliebenen Ehegat-
ten/eingetragenen Partner mindestens eine Abferti-
gung in der Höhe des dreifachen Monatsbezuges ein-

schließlich der Sozialzulagen (Bemessungsgrundlage
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen). Dies
gilt nicht für Dienstverhältnisse, die den Bestimmun-
gen des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständi-
genvorsorgegesetzes (BMSVG) unterliegen.

§ 22 Jubiläumsgeld

(1) Dienstnehmer mit einer ununterbrochenen 25- bzw
40-jährigen Dienstzeit in der Bank erhalten anlässlich
des 25-jährigen Dienstjubiläums einen Monatsbezug
und anlässlich des 40-jährigen Dienstjubiläums zwei
Monatsbezüge als Jubiläumsgeld. Zeiten einer in der
Bank verbrachten Lehre werden in die Dienstzeit ein-
gerechnet.

(2) Das Jubiläumsgeld für die 40-jährige Dienstzeit
gebührt in voller Höhe auch jenen Dienstnehmern,
die nach einer Dienstzeit von mindestens 35 Jahren
und vor Erreichung des 40. Dienstjahres in den Ruhe-
stand treten.

(3) Folgende Zeiten eines Elternkarenzurlaubes nach
dem Mutterschutzgesetz oder Väterkarenzgesetz wer-
den für die Berechnung des Jubiläumsgeldes ange-
rechnet:

a) bei Geburten bis 31. 12. 2008: Es kommt die zum je-
weiligen Zeitpunkt gültige KV-Regelung zur An-
wendung.

b) bei Geburten zwischen dem 1. 1. 2009 und dem
31. 7. 2019: Zeiten des Elternkarenzurlaubes im
Höchstausmaß von 12 Monaten pro Kind.

c) bei Geburten ab dem 1. 8. 2019: die Zeiten der Ka-
renz werden für jedes Kind in vollem in Anspruch
genommenen Umfang bis zur maximalen Dauer
gemäß § 15 Abs 1 (bis zum Ablauf des 2.Lebensjah-
res des Kindes) und § 15c Abs 2 Z 3 (bis max. 6 Mo-
nate über das 2. Lebensjahr hinaus) und Abs 3 (in
der Dauer von bis zu 6 Monaten) Mutterschutzge-
setz 1979 idF ab 1. 8. 2019 (vgl. BGBl. 68/2019)
und § 7c VKG idF ab 1. 8. 2019 angerechnet.

§ 23 Lösung des Dienstverhältnisses

(1) Für die Dienstnehmer in kündbarer Stellung gilt fol-
gende Bestimmung:

a) Soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist,
gelten für die Lösung des Dienstverhältnisses die
gesetzlichen Bestimmungen.

b) Machen Betriebsverhältnisse einen Personalabbau
notwendig, so ist zunächst das Einvernehmen mit
dem Betriebsrat bezüglich der Auswahl der zu kün-
digenden Dienstnehmer herzustellen, wobei beson-
ders Qualifikation, soziale Verhältnisse und Dienst-
zeit zu berücksichtigen sind. Kann das Einverneh-
men mit dem Betriebsrat hierüber nicht hergestellt
werden, so entscheidet der Vorstand.

(2) Die nach dem AngG für den Fall der Kündigung
des Dienstverhältnisses seitens des Dienstgebers vor-
gesehene Abfertigung gebührt auch

a) Dienstnehmerinnen, deren Dienstverhältnis nach
der Geburt eines Kindes einvernehmlich gelöst
wird. Die einvernehmliche Lösung des Dienstver-
hältnisses kann seitens der Dienstnehmerin inner-
halb dreier Monate nach der Niederkunft, im Falle
eines Karenzurlaubes nach dem Mutterschutzge-
setz spätestens drei Monate (bzw zwei Monate wenn
Karenz weniger als drei Monate beträgt) vor Been-
digung der Karenz bei der Bank beantragt werden.

b) Dienstnehmern, die eine Karenz nach dem VKG in
Anspruch nehmen und eine einvernehmliche Lö-
sung des Dienstverhältnisses spätestens drei Mona-
te (bzw zwei Monate, wenn Karenz weniger als drei
Monate beträgt) vor Beendigung der Karenz bei
der Bank beantragen.
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c) Kündbaren Dienstnehmern, deren Dienstverhältnis
nach Erreichung des für den Anspruch auf gesetz-
liche Alterspension maßgeblichen Alters einver-
nehmlich gelöst wird. Die einvernehmliche Lösung
des Dienstverhältnisses kann seitens des Dienstneh-
mers innerhalb eines Jahres nach Erreichung des
obgenannten Lebensalters bei der Bank beantragt
werden. Einem derartigen Antrag ist innerhalb ei-
ner Frist von längstens 3 Monaten zu entsprechen.

d) Dienstnehmern, deren Dienstverhältnis als Vollzeit-
beschäftigte einvernehmlich beendet und mit de-
nen ein neues Dienstverhältnis als Teilzeitbeschäf-
tigte begründet wird.

(3) Für Dienstnehmer in unkündbarer Stellung gelten
die einschlägigen Bestimmungen der Betriebsverein-
barung. Werden Vordienstzeiten für die Berechnung
der Abfertigung angerechnet, so sind diese bei der
Bemessung derselben zu berücksichtigen.

(4) Die Bestimmungen des Abs 2 und 3 gelten nicht für
Dienstverhältnisse, die den Bestimmungen des Be-
trieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorge-
gesetzes (BMSVG) unterliegen.

§ 24 Pensionskassen-Betriebsvereinbarungen

In den bestehenden Pensionskassen-Betriebsverein-
barungen sind folgende Regelungen zu treffen:

(1) Für einen Dienstnehmer, der infolge einer nicht
selbst herbeigeführten Krankheit oder körperlichen
Beschädigung dienstunfähig geworden ist und aus
diesem Grund eine Berufsunfähigkeitspension be-
zieht, leistet die Bank, sofern er die Wartezeit für den
Eintritt in die Pensionskasse bereits erfüllt hat, aber
weniger als 10 Dienstjahre in der Bank verbracht hat,
Nachzahlungen in die Pensionskasse in jenem Aus-
maß, das bei 10-jähriger Dienstzeit in der Bank vom
Dienstgeber erbracht worden wäre.

(2) Für einen Dienstnehmer, der infolge eines Dienst-
unfalls oder einer Berufskrankheit dienstunfähig ge-
worden ist und aus diesem Grund eine Unfallrente
bzw eine Berufsunfähigkeitspension bezieht, ist eine
Nachzahlung in die Pensionskasse zu leisten. Als
Dienstunfälle zählen auch Verletzungen im Zusam-
menhang mit Raubüberfällen, bei denen ein Dienst-
nehmer in Ausübung seines Bankdienstes zu Schaden
kommt. Die Höhe der Nachzahlung beträgt 20 Jahres-
beiträge, höchstens jedoch so viel Jahresbeiträge, wie
bis zur Erreichung des gesetzlichen Pensionsalters an-
gefallen wären.

§ 24a Betriebliche Kollektivversicherung-Betriebsvereinbarungen

(1) Jedem Dienstgeber steht die Möglichkeit offen, auf
Grundlage einer Betriebsvereinbarung eine betriebli-
che Kollektivversicherung (bKV) gemäß § 6a BPG ab-
zuschließen. Die einschlägigen Bestimmungen des
Betriebspensionsgesetzes (BPG) und Versicherungs-
aufsichtsgesetzes (VAG) gelangen für die bKV zur An-
wendung. Die Beitragshöhe in den Pensionskassen-
Betriebsvereinbarungen gilt für beide Altersvorsorge-
modelle, wobei sich allfällige künftige Änderungen
der Dienstgeberbeiträge an die Pensionskasse ebenso
auf die Dienstgeberbeiträge in die bKV auszuwirken
haben. Der Dienstnehmer kann, sofern der Dienstge-

ber eine betriebliche Kollektivversicherung gemäß
obigen Bestimmungen abgeschlossen hat, unter den
in § 5a BPG vorgesehenen Bedingungen und Rechts-
folgen den Wechsel in eine betriebliche Kollektivversi-
cherung erklären. Ab dem Wechsel sind laufende Bei-
träge des Dienstgebers nur in das vom Dienstnehmer
festgelegte Vorsorgemodell zu erbringen.

(2) Für die betriebliche Kollektivversicherung-Be-
triebsvereinbarungen gelten die Absätze 1 und 2 des
§ 24 sinngemäß.

§ 25 Erweiterter Kündigungsschutz

Dienstnehmer, die nicht in ein unkündbares Dienstver-
hältnis übernommen wurden und deren Dienstverhält-
nis durch Kündigung seitens der Bank zu einem Zeit-
punkt enden würde, an dem sie das 45. Lebensjahr
vollendet und bereits 18 Jahre in der Bank verbracht
haben, können nur schriftlich und mit Angabe eines

der nachstehenden Kündigungsgründe gekündigt
werden:

1. Aus betriebsbedingten Gründen, wie Rationalisie-
rungsmaßnahmen, Fusion, Ausgliederung, Umorgani-
sation, Änderung des Arbeitsumfanges oder der Ar-
beitsbedingungen.
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2. Aus persönlichen Gründen bei mindestens zwei
aufeinanderfolgenden negativen Beurteilungen, zwi-
schen denen mindestens 6 Monate liegen müssen.
Die Beurteilungssysteme der Banken müssen insbe-
sondere nachstehende Punkte enthalten:

– Die Beurteilung erfolgt in zumindest vier Abstu-
fungen.

– Im Zuge des Beurteilungsverfahrens ist ein struktu-
riertes Mitarbeitergespräch zu führen.

– Mit der Beurteilung sind gegebenenfalls Förderun-
gen für den Dienstnehmer zu verbinden.

– Gegen eine negative Beurteilung, das ist eine Ge-
samtbeurteilung mit der schlechtesten Abstufung,
kann der Dienstnehmer berufen.

3. Wegen eines dienstlichen oder außerdienstlichen
Verhaltens, das die betrieblichen Interessen erheblich
berührt (zB im Sinne des § 51), sofern nicht eine Entlas-
sung in Frage kommt.

4. Wenn der Dienstnehmer zum Zeitpunkt der Beendi-
gung des Dienstverhältnisses bereits das in der ge-
setzlichen Pensionsversicherung für die Leistungen
aus den Versicherungsfällen des Alters vorgeschrie-
bene Anfallsalter erreicht hat oder die Voraussetzun-
gen aus den Versicherungsfällen der Berufsunfähig-
keit/Invalidität erfüllt.
Die Bestimmungen der §§ 101, 105 ArbVG und § 25
AngG bleiben durch die vorstehenden Regelungen
unberührt.

§ 26 Betriebsvereinbarung

(1) Außer den in den einzelnen Paragrafen dieses Kol-
lektivvertrages bereits genannten Materien können
folgende Gegenstände in einer Betriebsvereinbarung
geregelt werden: Kassierfehlgelder, Zulagen, Jubi-
läumsgeschenke, Beihilfen, Abfertigungsansprüche,
Bestimmungen über die Qualifikation, nähere Bestim-
mungen über Reisegebühren und über Ruhe- und
Versorgungsgenüsse sowie Regelungen über Stellen-
pläne, die Auszahlungsmodalität des Bilanzgeldes
gem § 46 Abs 6 und nähere Bestimmungen über Teil-
zeitbeschäftigung.

(2) Bestimmungen über eine Berufungsinstanz im Zu-
ge eines Disziplinarverfahrens können in einer Be-
triebsvereinbarung geregelt werden. Enthält eine Be-
triebsvereinbarung bereits bisher derartige Bestim-
mungen, bleiben dieselben aufrecht.

(3) Die Vertragspartner kommen überein, die in den
Betriebsvereinbarungen der einzelnen Banken veran-
kerten Pensionsrechte in folgenden Punkten abzu-
ändern:

a) Pensionsbeiträge:
In jenen Banken, wo Pensionsbeiträge eingehoben
werden, wird der Pensionsbeitrag nur von jenen Be-
zugsteilen berechnet, die die jeweils geltende
Höchstbemessungsgrundlage in der gesetzlichen
Pensionsversicherung übersteigen. Von dem über-
steigenden Betrag ist an Pensionsbeiträgen jener
Prozentsatz zu leisten, den die öffentlichen Beam-
ten des Landes leisten.

b) Einrechnung der gesetzlichen Pension:
Der Grundbetrag der gesetzlichen Pension ist ein-
rechenbar. Die auf bei der Bankpension nicht an-
gerechneten Dienst- bzw Vordienstzeiten entfallen-
den Steigerungsbeträge dürfen nicht eingerechnet
werden. Der Berechnung der Steigerungsbeträge

wird ein Durchschnittssatz von 1,1% pa zugrunde
gelegt, soweit nicht die Anwendung der gesetzli-
chen Steigerungsbeträge für den Dienstnehmer
günstiger ist. Die Summe aus den nicht einzurechn-
enden Steigerungsbeträgen und dem nach der
Pensionsordnung der Bank erreichten Pensionssatz
darf der Höchstsatz der Bankpension nicht über-
steigen. Ist die gesetzliche Bemessungsgrundlage
größer als die Bemessungsgrundlage der Bank,
so ist der auf die Differenz entfallende Anteil der
gesetzlichen Pension in die Bankpension nicht ein-
zurechnen.
Die vorstehend festgelegten Grundsätze gelten
analog auch für die Einrechnung von Waisen-
und Witwenpensionen. Kinderzuschüsse gemäß
ASVG werden bis zur Höhe der entsprechenden
Bankleistung eingerechnet. Fällt infolge eines
Dienstunfalles eine gesetzliche Unfallpension an,
wird diese – ausgenommen die Fälle des § 47 Abs 6
– nicht in die Bankpension eingerechnet. Von der
Einrechnung bleibt auch ein allfälliges Pflegegeld
bzw eine Ausgleichszulage gemäß ASVG ausge-
nommen.

(4)

a) Für Dienstnehmer im Rechnungswesen, für mittel-
oder unmittelbar mit Arbeiten für den Jahresabschluss
befasste Dienstnehmer in Organisations- und IT-Ab-
teilungen, können durch eine Betriebsvereinbarung
iS des § 4 Abs 6 AZG folgende Flexibilisierungsmög-
lichkeiten vorgesehen werden:

– Durchrechnungszeitraum maximal 52 Wochen,

– wöchentliche Normalarbeitszeit maximal 48 Stun-
den,

– tägliche Normalarbeitszeit maximal 10 Stunden,
falls ein zusammenhängender mehrtägiger Zeit-
ausgleich ermöglicht wird.
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b) Durch Betriebsvereinbarungen kann iS des § 4 Abs 8
AZG eine 4-Tage-Woche vorgesehen werden, wobei
die tägliche Normalarbeitszeit auf maximal 10 Stun-
den ausgedehnt werden kann, wenn die regelmäßige
Verteilung der gesamten Wochenarbeitszeit auf 4 zu-
sammenhängende Tage erfolgt.

c) In Gleitzeitvereinbarungen iS des § 4b AZG kann die
tägliche Normalarbeitszeit maximal 10 Stunden be-

tragen, wenn ein Zeitausgleich in ganzen Tagen er-
möglicht wird.

d) Bei Arbeitsbereitschaft kann iS des § 5 AZG durch
Betriebsvereinbarung eine wöchentliche Normalar-
beitszeit von maximal 60 Stunden, eine tägliche Nor-
malarbeitszeit von maximal 12 Stunden vorgesehen
werden.

ABSCHNITT V PRÜFUNGSORDNUNG

Präambel

Lernen stellt einen integrierten Bestandteil des Arbei-
tens dar. Die Dienstgeber und Dienstnehmer betonen
die Wichtigkeit und das gemeinsame Interesse an
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Es wird voraus-
gesetzt, dass jeder Dienstnehmer auch selbst an seiner
Weiterentwicklung arbeitet und sich zu einem perma-
nenten Lernprozess bekennt, um dem ständigen Wan-
del der Anforderungen gerecht zu werden. Ebenso
wird vorausgesetzt, dass sowohl die Dienstgeber als
auch die jeweiligen Führungskräfte ihre Rolle bei der
Vermittlung und dem Erwerb von Wissen/Qualifizie-
rung der Dienstnehmer wahrnehmen.
Aufgabenbezogene Bildungsarbeit ist im gemeinsa-
men Interesse, um einerseits die „Arbeitsmarktfähig-
keit” der Dienstnehmer und andererseits die „Dienst-
leistungsfähigkeit” des Dienstgebers am Markt sicher-
zustellen.

Zusätzlich zu den in § 27 angeführten Prüfungsarten
sowie den gesetzlich und/oder regulatorisch ver-
pflichtenden Aus- und Weiterbildungen soll den
Dienstnehmern in Absprache mit ihren Führungskräf-
ten die Möglichkeit zur Absolvierung weiterer Aus-
und Weiterbildungen in Hinblick auf die derzeitige Tä-
tigkeit bzw. zukünftige Entwicklung der Dienstnehmer
geboten werden.
Lernen findet in unterschiedlichen Lernformaten statt
(„Präsenz- und Online-Seminare“, „Distance Lear-
ning“ sowie Mischformen von Präsenz- und Online-
Formaten [„Blended Learning“]) ergänzt durch digita-
le Selbstlern-Angebote (Lernprogramme, Wissens-
Checks, Lernvideos, Podcasts).
Lernen findet auch in der Freizeit statt.
Die Bestimmungen des Abschnittes V finden auf Lehr-
verhältnisse keine Anwendung.

§ 27 Prüfungsart

Für die Dienstnehmer der Banken sind folgende Prü-
fungen vorgesehen, die von den Banken oder in deren
Auftrag, vom Verband der österreichischen Landes-
Hypothekenbanken oder in dessen Auftrag, von der
Hypo – Bildung GmbH oder im Auftrag der Banken
von anderen Bildungsanbietern, im Folgenden alle

kurz „Bildungsanbieter” genannt, veranstaltet wer-
den.

a) Prüfung Hypo 1 (Ausbildungsstufe Hypo 1 / Basic)

b) Prüfung Hypo 2 (Ausbildungsstufe Hypo 2 / Advan-
ced)

c) Prüfung Hypo 3 (Ausbildungsstufe Hypo 3 / Expert)

§ 28 Zulassung zu den Prüfungen

Diese Bestimmung gilt für Dienstnehmer, die vor dem
1. 1. 1993 in die Bank eingetreten sind.

(1) Dienstnehmer der Verwendungsgruppe 1/E sind
verpflichtet, die Prüfung Hypo 1 positiv abzulegen.
Die Prüfung Hypo 2 können Dienstnehmer der Verwen-
dungsgruppe 1/E ablegen, wenn sie eine mindestens
siebenjährige Dienstzeit in der Bank aufweisen, bereits
zwei Jahre im Bürodienst verwendet werden und der
Vorstand der Ablegung der Prüfung zustimmt.

(2) Dienstnehmer der Verwendungsgruppe 2/D a),
3/C a) und 3/C c) sind verpflichtet, die Prüfungen Hy-
po 1 und Hypo 2 positiv abzulegen. Die Prüfung Hypo 3
können Dienstnehmer der Verwendungsgruppe
2/D a) und 3/C a) ablegen, wenn sie eine mindestens
zehnjährige Dienstzeit in der Bank aufweisen, bereits
zwei Jahre im gehobenen Fachdienst verwendet wer-
den und der Vorstand der Ablegung der Prüfung zu-
stimmt.
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(3) Dienstnehmer der Verwendungsgruppe 3/C c)
können mit Zustimmung des Vorstandes die Prü-
fung Hypo 3 ablegen.

(4) Dienstnehmer der Verwendungsgruppe 4/B a) und
5/A sind verpflichtet, die Prüfung Hypo 1, Hypo 2 und
Hypo 3 positiv abzulegen.

(5) Die vorgeschriebenen Prüfungen sind innerhalb
nachstehender Fristen positiv abzulegen: Die Prü-
fung Hypo 1 innerhalb von 2, die Prüfung Hypo 2 in-
nerhalb von 3 und die Prüfung Hypo 3 innerhalb von
5 Jahren nach Beginn des Dienstverhältnisses. In einer
Betriebsvereinbarung kann ein anderer Zeitpunkt
festgelegt werden.

(6) Die Verpflichtung zur Ablegung der genannten
Prüfungen besteht für alle nach dem 1. 1. 1982 einge-
tretenen Dienstnehmer.

(7) a) Prüfung Hypo 1 (Ausbildungsstufe Hypo 1
/Basic) ist für alle Dienstnehmer weiterhin verpflich-
tend.

b) Prüfung Hypo 2 (Ausbildungsstufe Hypo 2 / Advan-
ced) ist bei bankkaufmännischer Verwendung weiter-
hin verpflichtend. Für nicht bankkaufmännisch ver-
wendete Dienstnehmer sind der Tätigkeit dienliche
Ausbildungen anstelle der Ausbildungsstufe Hypo 2 /
Advanced (Prüfung Hypo 2) möglich.

c) Prüfung Hypo 3 (Ausbildungsstufe Hypo 3 / Expert)
und sonstige Ausbildungen können mit Zustimmung
des Dienstgebers bzw entsprechend Stellenbeschrei-
bung und Anforderungsprofil vom Dienstnehmer be-
sucht werden.

(8) Soweit in Banken die Einreihung in die Verwen-
dungsgruppe gemäß § 45 Abs 2 aufgrund von Stellen-
plänen erfolgt, gelten für die Zulassung zu den Prü-
fungen die Regelungen in diesen Stellenplänen, die
von den vorstehenden Absätzen 1 bis 7 abweichen
können. Enthält der Stellenplan keine die Prüfung be-
treffenden Regelungen, gelten die Absätze 1 bis 7.

(9) Von den Bestimmungen der Abs 1 bis 7 kann im Ein-
vernehmen mit dem Betriebsrat abgesehen werden.

§ 29 Zulassung zu den Prüfungen

Diese Bestimmung gilt für Dienstnehmer, die ab dem
1. 1. 1993 in die Bank eingetreten sind.

(1) Alle Dienstnehmer sind unabhängig von ihrer Ein-
stufung verpflichtet, die Prüfung Hypo 1 positiv abzu-
legen.

(2) Prüfung Hypo 2 ist bei bankkaufmännischer Ver-
wendung verpflichtend positiv abzulegen. Für nicht
bankkaufmännisch verwendete Dienstnehmer sind
der Tätigkeit dienliche Ausbildungen anstelle Ausbil-
dungsstufe Hypo 2 / Advanced (Prüfung Hypo 2) mög-
lich.

(3) Dienstnehmer, die die Prüfung Hypo 1 und Hypo 2
positiv absolviert haben, können Prüfung Hypo 3 und
sonstige Ausbildungen mit Zustimmung des Dienstge-
bers bzw entsprechend Stellenbeschreibung und An-
forderungsprofil besuchen.

(4) Besuchen Teilzeitbeschäftigte Kurse und Bildungs-
maßnahmen nach den Bestimmungen dieses Kollek-
tivvertrages oder für ihre Tätigkeit erforderliche Aus-
bildungen und erstreckt sich die Kurs- bzw Ausbil-
dungszeit über ihre vereinbarte tägliche Arbeitszeit,
so sind die anfallenden Mehrzeiten abzugelten.

(5) Von den Bestimmungen der Abs 1 und 2 kann im Einvernehmen mit dem Betriebsrat abgesehen werden.

§ 30 Anmeldung

Die Anmeldung zu den Vorbereitungskursen und Prüfungen erfolgt beim Bildungsbeauftragten der Bank.

§ 31 Durchführung der Prüfungen

Prüfungen (Leistungsnachweise) erfolgen in Form von
schriftlichen oder mündlichen Prüfungen. Schriftliche
Prüfungen erfolgen auf elektronischem Weg (=schrift-
liche Online-Prüfung) und haben abschließenden
Charakter. Mündliche Prüfungen werden als Zertifi-
zierungsgespräch und unter Zuhilfenahme eines Vi-

deo-Konferenzsystems abgehalten (=mündliche On-
line-Prüfung).
Die Prüfungen Hypo 1 und Hypo 2 sind schriftliche On-
line-Prüfungen.

Bei der Prüfung Hypo 3 werden die darin enthaltenen
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• Fachgebiete jeweils mit einer schriftlichen Online-
Prüfung und die

• Praxismodule (so vorgesehen) mit einem mündli-
chen Zertifizierungsgespräch
abgeschlossen.

Die Durchführung der Online-Prüfungen erfolgt 2-4
Wochen nach Ausbildungsbesuch regional und unter
Aufsicht, wobei die jeweilige Bank für ein – technisch
und atmosphärisch – prüfungsgerechtes Umfeld
sorgt. Nach zentraler Auswertung der Prüfungsergeb-

nisse durch den Ausbildungsträger werden diese in-
nerhalb von zwei Werktagen an die jeweiligen Perso-
nalabteilungen kommuniziert.
Die Teilnahme an den lehrgangsbezogenen Semina-
ren ist Voraussetzung für den jeweiligen Prüfungsan-
tritt.
In Abstimmung mit dem Dienstnehmer kann ein Ver-
treter des Betriebsrats bei mündlichen Prüfungen als
zusätzlicher Beobachter teilnehmen.

§ 32 Rücktritt und Wiederholung von Prüfungen

(1)Dienstnehmer haben das Recht auf einenmehrma-
ligen Prüfungsantritt je Prüfung. Dies gilt für sämtliche
schriftliche wie mündliche (Teil-)Prüfungen, die im
Rahmen der Hypo 1, Hypo 2 bzw. Hypo 3-Ausbildun-
gen abzulegen sind.

(2) Welche Prüfungen wie oft und unter welchen Be-
dingungen absolviert werden können sowie die Vor-
gangsweise bezüglich der Wiederholungstermine
der jeweiligen Prüfungen werden in der Bildungsricht-
linie gem. § 34 des vorliegenden Kollektivvertrages
festgelegt.

§ 33 Zeugnis

Über das Ergebnis der Prüfung (Leistungsnachweis)
erhält der Dienstnehmer ein Zeugnis, welches bei al-

len Dienstgebern, die diesem Kollektivvertrag unterlie-
gen, Rechtsgültigkeit besitzt.

§ 34 Bildungsrichtlinie

Der Umfang, die Inhalte und Bestimmungen der be-
schriebenen Ausbildungen bzw. Prüfungen (Leis-
tungsnachweise) werden in den näheren Einzelheiten
in den vom Verband der österreichischen Landes-Hy-

pothekenbanken mit Zustimmung der Vertreter der
Landes-Hypothekenbanken im Wirtschaftsbereich 23
Volks-, Hypobanken, Raiffeisen der Gewerkschaft
GPA erarbeiteten Bildungsrichtlinie geregelt.

§ 35 Rückzahlung von Ausbildungskosten

Für den Rückersatz von Ausbildungskosten gelten die
gesetzlichen Bestimmungen (§ 2d AVRAG) mit folgen-
der Maßgabe:

a) (rückersatzfähige Beendigungsarten) Die Ver-
pflichtung zum Rückersatz besteht nur, wenn das
Dienstverhältnis auf eine der folgenden Arten be-
endet wird:

1. Bei Kündigung durch den Dienstnehmer,
ausgenommen

• bei Kündigung wegen Inanspruchnahme einer
Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversi-
cherung oder einer vorzeitigen Alterspension
aus dem Versicherungsfall der geminderten
Arbeitsfähigkeit aus einer gesetzlichen Pen-
sionsversicherung,

• bei Kündigung während einer Teilzeitbeschäf-
tigung gem MSchG bzw VKG bis zum dritten
Geburtstag des Kindes,

• bei Kündigung während einer Vollzeitbeschäf-
tigung bis zum dritten Geburtstag des im sel-
ben Haushalt lebenden Kindes, für das nach-
weislich eine nachhaltige, persönliche Be-
treuungsverpflichtung durch den Dienstneh-
mer notwendig ist. Diese Bestimmung ist befris-
tet abgeschlossen (Beobachtungszeitraum)
und gilt bis 31. 7. 2012. Anschließend findet ei-
ne Neuverhandlung statt.

2. Bei vorzeitigem Austritt ohne wichtigen Grund,
ausgenommen

• nach Geburt eines lebenden Kindes innerhalb der
Schutzfrist für weibliche Dienstnehmer,

• nach der Annahme eines Kindes, welches das
zweite Lebensjahr noch nicht vollendet hat, an
Kindes statt oder nach Übernahme eines solchen
Kindes in unentgeltliche Pflege innerhalb von acht
Wochen,
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• während der Inanspruchnahme einer Karenz
nach dem MSchG oder VKG spätestens drei Mo-
nate vor Ende der Karenz.

3. Bei begründeter Entlassung.

4. Bei einvernehmlicher Auflösung des Dienstverhält-
nisses, wenn der Dienstgeber dies spätestens an-
lässlich der Auflösungsvereinbarung schriftlich ver-
langt hat.

b) (Ausbildungskosten) Unter Ausbildungskosten fal-
len Kurs-, Seminar- und Tagungsgebühren, Fahrt-
und Aufenthaltskosten, Prüfungskosten sowie Kos-
ten für Lernbehelfe. Hierbei macht es keinen Unter-
schied, ob die Ausbildung von der Bank selbst oder
von einem externen Ausbildungsveranstalter
durchgeführt wird. Für die konkrete Ausbildungs-
maßnahme dem Dienstgeber zugeflossene Förde-
rungsmittel sind von den rückersatzfähigen Kosten
abzuziehen.

c) (fortgezahltes Entgelt) Eine Vereinbarung über die
Rückforderung des während einer Ausbildung fort-
gezahlten Entgelts ist auch dann nicht zulässig,
wenn der Dienstnehmer für die Dauer der Ausbil-
dung von der Dienstleistung freigestellt ist.

d) (Bindungsdauer) Eine Verpflichtung zur Rücker-
stattung besteht insbesondere dann nicht, wenn
das Dienstverhältnis nach mehr als drei Jahren,
für Spezialausbildung nach mehr als fünf Jahren,
nach Ende der Ausbildung oder vorher durch Frist-
ablauf (Befristung) geendet hat. Die Ausbildungs-

stufe Hypo 1 / Basic und die zum Zeitpunkt der An-
meldung zur Bildungsveranstaltung gesetzlich
und/oder regulatorisch vorgeschriebenen Aus-
und Weiterbildungen sind nicht rückerstattungsfä-
hig.
Eine Spezialausbildung, die eine längere als drei-
jährige Bindungsdauer rechtfertigt, liegt bei Aus-
bildungen mit Ausbildungskosten ab EUR
13.100,–, ab 1. 4. 2023 jährlich angepasst mit dem
durchschnittlichen Prozentsatz der Valorisierung
des Gehaltsschemas Neu, vor.
Ausgenommen ist die Ausbildungsstufe Hypo 3 /
Expert. Bei nicht bankkaufmännischer Tätigkeit gilt
diese Regelung sinngemäß. Absolvierte Einzelmo-
dule modularer Ausbildungen sind hierbei zusam-
menzurechnen und gelten als eine Gesamtausbil-
dung.

e) (Aliquotierung) Die Höhe der Rückzahlungsver-
pflichtung nimmt mit dem Verstreichen der Bin-
dungsdauer monatlich linear um 1/36 bzw 1/60
der Ausbildungskosten ab.

f) (Transparenzgebot) Die auf den Arbeitnehmer ent-
fallenden rückersatzfähigen Ausbildungskosten
sind vor Antritt der Ausbildung (beispielsweise in ei-
nem Ausbildungskatalog) transparent zu machen.
Wird ein Ausbildungskostenrückersatz seitens des
Dienstgebers geltend gemacht, ist dem Dienstneh-
mer eine Aufstellung über Art und Höhe des geltend
gemachten Kostenersatzes unter Berücksichtigung
der Aliquotierung zur Verfügung zu stellen.

ABSCHNITT VI ÜBERLEITUNG UND ERWARTUNGSSCHUTZ

Präambel

Durch die Einführung des neuen Gehaltsschemas Neu
wurde eine zukunftsorientierte Gehaltsstruktur, die
das Lebenseinkommen adäquater über den Verlauf
der Karriere verteilt und die Lernkurvenentwicklung
berücksichtigt, verwirklicht.
Das Gehaltsschema Neu basiert auf 14 Bezügen pro
Jahr. Ein weiterer Bezug in Form eines Bilanzgeldes
ist nicht mehr vorgesehen.
Um Dienstnehmern, deren Dienstverhältnis vor dem
1. 1. 2011 bestanden hat und die der früheren Ge-

haltsregelung des § 8a des vor 1. 1. 2011 gültigen Kol-
lektivvertrages unterlegen sind, ihre Erwartungshal-
tung in Bezug auf die Entwicklung ihrer Einkommen
zu sichern, wurde ein zeitlich befristeter Bestands-
schutz vereinbart. In den nachfolgenden Bestimmun-
gen werden die Überleitung in das Gehaltsschema
Neu und der befristete Bestandsschutz (Erwartungs-
schutz) geregelt.

§ 36 Geltungsbereich

(1) Abschnitt VI gilt – mit Ausnahme von § 44 – für
Dienstnehmer,

(i) deren Dienstverhältnis bereits vor dem 1. 1. 2011
bestanden hat und

(ii) die der Gehaltsregelung des § 8a des Kollektivver-
trages für die Angestellten der österreichischen
Landes-Hypothekenbanken, in der bis 31. 12.
2010 gültigen Fassung, unterlagen.
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(2) Für Dienstnehmer der HYPO-BANK BURGENLAND
Aktiengesellschaft,

(i) die vor 1. 1. 1993 eingetreten sind und

(ii) zu einem späteren Zeitpunkt in die Gehaltsrege-
lung des § 8a des Kollektivvertrages für die Ange-

stellten der österreichischen Landes-Hypotheken-
banken, in der bis 31. 12. 2010 gültigen Fassung,
übergeleitet wurden, gilt ausschließlich der § 44
dieses Abschnittes.

§ 37 Definitionen und Umgang mit bestehenden Regelungen

(1) (Jahresgehaltsschema Neu) Dieses setzt sich aus
14 Schemabezügen des Gehaltsschemas Neu zusam-
men.
Anlage: Jahresgehaltsschema Neu

(2) (Jahresgehaltsschema Alt) Dieses setzt sich aus 14
Schemabezügen und einem 100%igen Bilanzgeld ge-
mäß des alten Gehaltsschemas (Gehaltsschema Alt),
des Kollektivvertrages für die Angestellten der öster-
reichischen Landes-Hypothekenbanken, in der bis
31. 12. 2010 gültigen Fassung, zusammen. Es gilt für
jene Dienstnehmer, die zum Überleitungsstichtag ein
100%iges Bilanzgeld beziehen.
Das Jahresgehaltsschema Alt mit jeweils einem 75%,
50% oder 25%igen Bilanzgeld errechnet sich aus
14 Schemabezügen des Gehaltsschemas Alt und
dem jeweiligen anteiligen Bilanzgeld. Es gilt für jene
Dienstnehmer, die zum Überleitungsstichtag ein
75%, 50% oder 25%iges Bilanzgeld beziehen. An Bi-
lanzgeld gebühren im ersten Dienstjahr 25%, im zwei-
ten Dienstjahr 50%, im dritten Dienstjahr 75% und ab
dem vierten Dienstjahr 100%. Die Erhöhungen ent-
sprechend der angeführten Staffelung sind während
des Erwartungsschutzzeitraumes zu berücksichtigen.
Anlage: Gehaltsschema Alt und Jahresgehaltsschema
Alt

(3) Vor dem 1. 1. 2011 bestehende Regelungen in Be-
triebsvereinbarungen und Einzelverträgen, die zusätz-
liche Entgelte (über die kollektivvertraglichen Ansprü-
che hinaus) an einem Monatsbezug bemessen, haben

den Monatsbezug des Gehaltsschemas (Gehaltssche-
ma Alt) des Kollektivvertrages für die Angestellten der
österreichischen Landes-Hypothekenbanken, in der
bis 31. 12. 2010 gültigen Fassung, als Basis. Daher
kommt es durch die Überleitung auf 14 Gehälter bezo-
gen auf den Monatsbezug zu einer Erhöhung des ur-
sprünglich vereinbarten Bezuges. Die Überleitung in
das Gehaltsschema Neu darf daraus resultierend je-
doch nicht zu einer Besser- oder Schlechterstellung
führen.
Der Monatsbezug gilt daher in bereits vor dem 1. 1.
2011 bestehenden Regelungen in Betriebsvereinba-
rungen und Einzelverträgen als so angepasst, dass
er einem Betrag entspricht, der vor der Überleitung
1. 1. 2011 bestanden hat (unter Berücksichtigung all-
fälliger KV-Erhöhungen – Valorisierung und Vorrü-
ckung), es sei denn, der vorliegende Kollektivvertrag
trifft dazu ausdrücklich eine andere Regelung. Sofern
dem Dienstnehmer aufgrund einer Betriebsvereinba-
rung oder einer einzelvertraglichen Regelung Zula-
gen gewährt werden, die mehr als 14-mal ausgezahlt
wurden, werden diese in einer Jahresbetrachtung an-
gepasst (Jahresbetrag der Zulagen vor Überleitung
dividiert durch 14).
Bei der Berechnung des Monatsbezuges als Basis für
die Vergütung von Überstunden, als Basis für die Be-
messungsgrundlage bei der Berechnung des Pen-
sionskassenbeitrages sowie bei der Berechnung des
Jubiläumsgeldes, gilt der Monatsbezug in der jeweili-
gen tatsächlichen Höhe nach der Überleitung.

§ 38 Überleitungssystematik

(1) Dienstnehmer gemäß § 36 Abs 1, sind mit Stichtag
1. 1. 2011 („Überleitungsstichtag”) nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen von den Verwendungs-
gruppen I bis VI, des Gehaltsschemas gemäß § 8a
des Kollektivvertrages für die Angestellten der öster-
reichischen Landes-Hypothekenbanken, in der bis
31. 12. 2010 gültigen Fassung, in die Beschäftigungs-
gruppen A bis F (§ 5) dieses Kollektivvertrages, überzu-
leiten.

(2) Die Überleitung erfolgt durch die Einreihung in ei-
ne Beschäftigungsgruppe („Gruppenüberleitung”)
und die Einstufung in die entsprechende Gehaltsstufe
und das jeweilige Verweildauerjahr („Stufenüber-
leitung”).

(3) Vor der Überleitung ist die schemamäßige Vorrü-
ckung per 1. 1. 2011 im Gehaltsschema gemäß § 8a
des Kollektivvertrages für die Angestellten der öster-
reichischen Landes-Hypothekenbanken, in der bis
31. 12. 2010 gültigen Fassung, vorzunehmen.
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§ 39 Gruppenüberleitung

(1) Dienstnehmer in der Verwendungsgruppe I sind in
die Beschäftigungsgruppe A einzureihen.

(2) Dienstnehmer in der Verwendungsgruppe II sind in
die Beschäftigungsgruppe B einzureihen.

(3)Dienstnehmer in der Verwendungsgruppe III sind in
die Beschäftigungsgruppe C einzureihen.

(4) Dienstnehmer in der Verwendungsgruppe IV sind
in die Beschäftigungsgruppe D einzureihen.

(5) Dienstnehmer in der Verwendungsgruppe V sind in
die Beschäftigungsgruppe E einzureihen.

(6) Dienstnehmer in der Verwendungsgruppe VI sind
in die Beschäftigungsgruppe F einzureihen.

§ 40 Stufenüberleitung

(1) Die Stufenüberleitung erfolgt auf Basis des ent-
sprechenden Jahresgehaltsschemas Alt und des Jah-
resgehaltsschemas Neu.

(2) Die Dienstnehmer sind nach der Gruppenüberlei-
tung gemäß § 39 in die betragsmäßig gegenüber
dem vor der Gruppenüberleitung bestandenen Sche-
magehaltes des Jahresgehaltsschema Alt nächstnied-
rigere Gehaltsstufe und dort in das erste Verweil-
dauerjahr in der entsprechenden Beschäftigungs-
gruppe des Jahresgehaltsschema Neu einzustufen.

(3) Ist eine Einstufung in die nächstniedrigere Gehalts-
stufe nicht möglich, ist der Dienstnehmer in die erste
Gehaltsstufe der entsprechenden Beschäftigungs-
gruppe einzustufen.

(4) Der Ausgleich eines allfälligen Differenzbetrages
zum bisherigen Schemagehalt des Jahresgehalts-
schemas Alt wird durch die Ausgleichszulage Schema
Neu vorgenommen (§ 42).

§ 41 Erwartungsschutz

(1) Für Dienstnehmer gemäß § 36 Abs 1 ist zum Zeit-
punkt der Überleitung ein Erwartungsschutzzeitraum
(in Jahren) festzustellen. Der Erwartungsschutzzeit-
raum richtet sich nach der Dauer der zum Überlei-
tungsstichtag in einem aufrechten Dienstverhältnis
(im Sinne eines arbeitsrechtlichen Dienstverhältnisses)
verbrachten Dienstzeit in der Bank.

(2) Bei einer Dienstzugehörigkeit bis zu 5 Dienstjahren
beträgt der Erwartungsschutzzeitraum 10 Jahre. Ab
dem 6. Dienstjahr beträgt der Erwartungsschutzzeit-
raum 15 Jahre. Demnach gebührt allen Dienstneh-
mern, die vor 2. 1. 2006 eingetreten sind und während
diesem Zeitraum ein aufrechtes Dienstverhältnis auf-
weisen, ein 15-jähriger Erwartungsschutz.

(3) Für Dienstnehmer gemäß § 36 Abs 1 ist zum Über-
leitungsstichtag eine Einstufung im entsprechenden
Jahresgehaltsschema Alt festzuhalten.
Die im entsprechenden Jahresgehaltsschema Alt aus-
gewiesenen Schemagehälter sind über einen Zeit-
raum von 15 Jahren ab dem Überleitungsstichtag in
der gleichen Höhe zu valorisieren wie die Schemage-
hälter des Gehaltsschemas Neu.

(4) Kollektivertragliche Vorrückungen sowohl im Jah-
resgehaltsschema Neu als auch im entsprechenden
Jahresgehaltsschema Alt erfolgen während des Er-
wartungsschutzzeitraums nach den im jeweiligen

Schema vorgesehenen Verweildauerjahren. Nach En-
de des Erwartungsschutzzeitraumes erfolgen Vorrü-
ckungen nur mehr im Gehaltsschema Neu.

(5) Im Erwartungsschutzzeitraum gilt das Prinzip der
Besserstellung. Demnach hat der Dienstnehmer ge-
mäß § 36 Abs 1 jedes Jahr Anspruch auf den Betrag
des jeweils höheren Schemagehaltes des entspre-
chenden Jahresgehaltsschema Alt oder des Jahres-
gehaltsschema Neu.

(6) Der Ausgleich einer allfälligen positiven Differenz
des Jahresgehaltsschemas Alt zum Jahresgehalts-
schema Neu wird ab dem Überleitungsstichtag und
während des jeweils gesamten Erwartungsschutzzeit-
raumes durch die Ausgleichszulage Schema Neu
(§ 42) sichergestellt. Die Neuberechnung erfolgt je-
weils zum Vorrückungsstichtag, das ist jeweils der ers-
te Jänner (§ 7 Abs 3).

(7) Wurde ein Dienstnehmer auf Basis des Jahresge-
haltsschemas Alt mit jeweils einem 25%, 50% oder
75%igen Bilanzgeld übergeleitet, ist nach jeweils ei-
nem weiteren Dienstjahr (berechnet vom Eintrittsda-
tum) das Jahresgehaltsschema Alt mit jeweils dem
nächsthöheren anteiligen Bilanzgeld (50% oder
75%) als Vergleichsbasis heranzuziehen bis das Jah-
resgehaltsschema Alt mit einem 100%igen Bilanzgeld
erreicht ist.
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Es kann daher in diesen Fällen zu einer zusätzlichen
unterjährigen Anpassung der Ausgleichszulage Sche-
ma Neu kommen.

(8) Zeiten einer allfälligen Karenz, eines unbezahlten
Urlaubes, einer krankheitsbedingten Abwesenheit
oder einer sonstigen Abwesenheit, die während des
10- oder 15-jährigen Erwartungsschutzzeitraumes an-
fallen, verlängern den jeweiligen Erwartungsschutz-
zeitraum nicht.

(9) Umreihungen erfolgen nur mehr im Gehaltssche-
ma Neu. Bei einer Umreihung in eine höhere Beschäf-
tigungsgruppe entfällt der Erwartungsschutz gemäß
Abs. 1 bis 8.

(10) Bei Erreichen der Gehaltsstufe 9 im Gehaltssche-
ma Neu kann ein zusätzlicher Ausgleich in Form von
Überleitungszulagen (§ 43) gebühren.

§ 42 Ausgleichszulage Schema Neu

(1) Die Höhe der Ausgleichszulage Schema Neu ergibt
sich aus einer allfälligen positiven Differenz des jewei-
ligen Jahresgehaltsschemas Alt zum Jahresgehalts-
schema Neu und gebührt während des jeweiligen ge-
samten Erwartungsschutzzeitraumes.

(2) Die Ausgleichszulage Schema Neu ist im Rahmen
des Prinzips der Besserstellung grundsätzlich jährlich
neu zu berechnen. Eine unterjährige Anpassung muss
auch in den Fällen des § 41 (7) und im Falle einer Va-
lorisierung erfolgen. Demnach ist eine betragsmäßige
Änderung der Ausgleichszulage Schema Neu oder
der Wegfall der Ausgleichszulage Schema Neu inner-
halb des Erwartungsschutzzeitraumes möglich.

(3) Die Ausgleichszulage Schema Neu wird mit dem
Schemabezug in 14 gleichen Teilen ausbezahlt.

(4) Die Ausgleichszulage Schema Neu unterliegt der
Pensionskassenfähigkeit.

(5) Die Ausgleichszulage Schema Neu zählt zur Basis
für die Überstundenentlohnung.

(6) Eine am letzten Tag des Erwartungsschutzzeitrau-
mes bestehende Ausgleichszulage Schema Neu wird
nach dem Ende des Erwartungsschutzzeitraumes wie
folgt aufgezehrt: Sie reduziert sich bei einer Gehalts-
stufenvorrückung um 50% des jeweiligen Vorrü-
ckungsbetrages (Differenzbetrag zwischen den Ge-
haltsstufen). Die noch bestehende Ausgleichszulage
Schema Neu ist jeweils in der Höhe der Schemavalori-
sierung anzupassen.

(7) Im Falle einer Umreihung in eine andere Beschäfti-
gungsgruppe erhöht die Ausgleichszulage Schema
Neu den bisherigen Schemabezug, der dann als Basis
für die Einstufung in jene Gehaltsstufe, die den
nächsthöheren Gehaltsansatz gewährt, heranzuzie-
hen ist.
Ab dem Zeitpunkt der Umreihung in eine höhere Be-
schäftigungsgruppe fällt der Erwartungsschutz (§ 41)
weg.

§ 43 Überleitungszulagen

(A) Überleitungszulage 1

(1) Ein Anspruch auf die Überleitungszulage 1 entsteht
erst mit Ablauf (§ 41 Abs. 2) oder Wegfall (§ 41 Abs. 9)
des Erwartungsschutzzeitraumes. Der Anspruch be-
steht frühestens nach Ablauf von drei in der Gehalts-
stufe 9 verbrachten Verweildauerjahren. Endet der Er-
wartungsschutzzeitraum nach drei odermehr Verweil-
dauerjahren in der Gehaltsstufe 9, gebührt die Über-
leitungszulage 1 erst nach einem Jahr Wartezeit.

§ 43A Abs.1 regelt 3 Anwendungsfälle:

1. Erwartungsschutz endet durch Zeitablauf am 31.12.2020
bzw. 31.12.2025 und der Dienstnehmer befindet sich zu die-
sem Zeitpunkt in Gehaltsstufe 9 im 3. oder einem höheren
Verweildauerjahr; d.h. die Überleitungszulage gebührt erst
nach 1 Jahr Wartezeit, somit ab 01.01.2022 bzw. 01.01.2027.

2. Erwartungsschutz endet durch Zeitablauf am 31.12.2020
bzw. 31.12.2025 und der Dienstnehmer befindet sich zu die-

sem Zeitpunkt noch nicht in Gehaltsstufe 9 im 3. Verweil-
dauerjahr; d.h. die Überleitungszulage gebührt nach Voll-
endung des 3. Verweildauerjahres in Gehaltsstufe 9.

3. Erwartungsschutz entfällt bei Umreihung (§41 Abs.9) in eine
höhere Beschäftigungsgruppe; d.h. die Überleitungszula-
ge gebührt nach Vollendung des 3. Verweildauerjahres in
Gehaltsstufe 9.

(2) Die Überleitungszulage 1 beträgt 3,5% der Ge-
haltsstufe 9 in der jeweiligen Beschäftigungsgruppe
des Jahresgehaltsschemas Neu.

(3)Wird die Überleitungszulage 1 bereits gewährt, fällt
sie im Rahmen einer Umreihung (siehe C Abs 5) in eine
andere Beschäftigungsgruppe weg und lebt nicht
wieder auf.

(4)Wird die Überleitungszulage 1 noch nicht gewährt,
bleibt im Falle einer Umreihung in eine höhere Be-
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schäftigungsgruppe ein zukünftiger Anspruch auf die
Überleitungszulage 1 bestehen. Ein Anspruch auf eine
Überleitungszulage 2 (gemäß Absatz B) kann in die-
sem Fall nicht entstehen.

(B) Überleitungszulage 2

(1) Der Anspruch auf die Überleitungszulage 2 ent-
steht nach drei Jahren Erhalt der Überleitungszula-
ge 1.

(2) Die Überleitungszulage 2 beträgt 3,5% der Ge-
haltsstufe 9 in der jeweiligen Beschäftigungsgruppe
des Jahresgehaltsschemas Neu.

(3) Bei einer Umreihung in eine höhere Beschäfti-
gungsgruppe entfällt der Anspruch auf eine Überlei-
tungszulage 2 und lebt nicht wieder auf.

(C) Gemeinsame Bestimmungen

(1) Die Überleitungszulagen dürfen nicht mit anderen
Gehaltsbestandteilen gegengerechnet werden.

(2) Die Überleitungszulagen werden in 14 gleichen
Teilen mit dem Schemabezug ausgezahlt.

(3) Die Überleitungszulagen unterliegen der Pensions-
kassenfähigkeit.

(4) Die Überleitungszulagen zählen zur Basis für die
Überstundenentlohnung.

(5) Im Falle einer Umreihung in eine andere Beschäfti-
gungsgruppe erhöhen jeweils bestehende Überlei-
tungszulagen den bisherigen Schemabezug, der

dann als Basis für die Einstufung in jene Gehaltsstufe,
die den nächsthöheren Gehaltsansatz gewährt, he-
ranzuziehen ist.

(D) Einschleifregelungen

(1) Dienstnehmer mit 15-jährigem Erwartungsschutz-
zeitraum

a) Dienstnehmer, die sich zum Überleitungsstichtag in
der Gehaltsstufe 24 oder 25 des Gehaltsschemas Alt
befinden, haben Anspruch auf die Überleitungszula-
ge 1, nicht aber auf die Überleitungszulage 2.

b) Dienstnehmer, die sich zum Überleitungsstichtag in
der Gehaltsstufe 26 oder höher des Gehaltsschemas
Alt befinden, haben keinen Anspruch auf eine Überlei-
tungszulage 1 oder 2.

(2) Dienstnehmer mit 10-jährigem Erwartungsschutz-
zeitraum

a) Dienstnehmer, die sich zum Überleitungsstichtag in
der Gehaltsstufe 29 oder 30 des Gehaltsschemas Alt
befinden, haben Anspruch auf die Überleitungszula-
ge 1, nicht aber auf die Überleitungszulage 2.

b) Dienstnehmer, die sich zum Überleitungsstichtag in
der Gehaltsstufe 31 oder höher des Gehaltsschemas
Alt befinden, haben keinen Anspruch auf eine Überlei-
tungszulage 1 oder 2.

(3) Die oben genannte Einschleifregelung (Abs 1 und
2) gilt nicht, wenn eine oder mehrere Umreihungen
im Gehaltsschema Neu erfolgt sind. Dann gebührt
die Überleitungszulage 1 gemäß § 43 Absatz (A). Ein
Anspruch auf eine Überleitungszulage 2 besteht in
diesem Fall nicht.

§ 44 Ausnahmeregelung

(1) Dienstnehmer der HYPO-BANK BURGENLAND Ak-
tiengesellschaft die vor 1. 1. 1993 eingetreten sind
und zu einem späteren Zeitpunkt in die Gehaltsrege-
lung des § 8a des Kollektivvertrages für die Angestell-
ten der österreichischen Landes-Hypothekenbanken,
in der bis 31. 12. 2010 gültigen Fassung, übergeleitet
wurden, werden nicht in das Gehaltsschema Neu
übergeleitet.

(2) Für diese Dienstnehmer gilt weiterhin die Gehalts-
regelung des § 8a des Kollektivvertrages für die Ange-

stellten der österreichischen Landes-Hypothekenban-
ken in der bis 31. 12. 2010 gültigen Fassung.

(3) Die HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft
wird ermächtigt, in einer Betriebsvereinbarung festzu-
legen wie diese Gehaltsregelung übernommen wird
und das Gehaltsschema jährlich angepasst wird (die
Valorisierung hat in der gleichen Höhe zu erfolgen,
wie das Gehaltsschema Neu des Kollektivvertrages
gültig ab 1. 1. 2011).
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ABSCHNITT VII DIENSTNEHMER MIT EINTRITT VOR 1. 1. 1993

UNTERABSCHNITT A GEHALTSREGELUNGEN

Der UNTERABSCHNITT A ist nur auf Dienstnehmer an-
zuwenden, die vor 1. 1. 1993 in die Bank eingetreten
sind und nicht zu einem späteren Zeitpunkt in ein an-
deres Gehaltsschema übergeleitet wurden (zB in das
frühere § 8a Gehaltsschema). Für Dienstnehmer, die

nach 1. 1. 1993 eingetreten sind und für die die Be-
stimmungen wie für Eintritte vor 1. 1. 1993 gegolten
haben und nicht zu einem späteren Zeitpunkt in ein
anderes Gehaltsschema übergeleitet wurden, ist
ebenfalls der UNTERABSCHNITT A anzuwenden.

§ 45 Verwendungsgruppen

(1) Die Dienstnehmer werden je nach ihrer Verwen-
dung in folgende fünf Gruppen eingeteilt:

1/E Hilfsdienst
Dienstnehmer, die hauptsächlich einfache manipula-
tive oder schematische Arbeiten ausüben.

2/D Bürodienst

a) Dienstnehmer, die zu einfachen bürotechnischen
Arbeiten verwendet werden und als Vorbildung ei-
ne Handelsschule oder eine abgeschlossene Büro-
lehre in einem Kreditinstitut nachweisen.

b) Dienstnehmer der Gruppe 1/E mit der gleichen
Verwendung, wenn sie sich nach mindestens sie-
benjähriger Dienstzeit in der Bank als Angestellte
mit Zustimmung des Vorstandes der Prüfung 2 mit
Erfolg unterzogen haben.

3/C Fachdienst

a) Dienstnehmer mit einer gleichen Vorbildung wie
unter 2/D a), die jedoch eine Dienstzeit von min-
destens fünf Jahren in einer Kreditunternehmung
nachweisen und qualifizierte Tätigkeiten weisungs-
gebunden ausführen.

b) Dienstnehmer der Gruppe 2/D b) mit der gleichen
Verwendung können nach mindestens 10 in dieser
Verwendungsgruppe verbrachten Dienstjahren in
Verwendungsgruppe „C” eingereiht werden.

c) Dienstnehmer, die als Vorbildung die Matura
nachweisen.

4/B Gehobener Fachdienst

a) Dienstnehmer, die als Vorbildung die Matura
nachweisen und entweder qualifizierte Tätigkeiten
selbstständig ausführen oder Mitarbeiter der Ver-
wendungsgruppe 3/C führen.

b) Dienstnehmer der Gruppe 2/D a) und 3/C a) mit ei-
ner Verwendung laut lit a), wenn sie sich nach min-
destens zehnjähriger Dienstzeit in der Bank als An-

gestellte mit Zustimmung des Vorstandes der Prü-
fung 3 mit Erfolg unterzogen haben.

c) Dienstnehmer, die ein abgeschlossenes einschlä-
giges Hochschulstudium nachweisen.

5/A Höherer Dienst

a) Dienstnehmer, die ein abgeschlossenes einschlä-
giges Hochschulstudium nachweisen und entwe-
der eine solcherart qualifizierte Tätigkeit selbst-
ständig erledigen oder Gruppen leiten, denen Mit-
arbeiter der Verwendungsgruppe 4/B angehören.

b) Dienstnehmer der Gruppe 4/B a) können nach
zehnjähriger Dienstzeit in der Bank mit Zustim-
mung des Vorstandes in Verwendungsgruppe 5/A
eingereiht werden.

(2) Soweit in Banken durch Betriebsvereinbarung ge-
regelte Stellenpläne bestehen, richtet sich die Einrei-
hung in die Verwendungsgruppen nicht nach den in
Abs 1 genannten Kriterien, sondern ausschließlich
nach den Stellenplänen.

(3) In den Banken, in denen die Einreihung in die Ver-
wendungsgruppen gemäß Abs 1 erfolgt, haben sich
die vollzeitbeschäftigten Dienstnehmer der Grup-
pen 1/E, 2/D a), 3/C a), 3/C c), 4/B a) und 5/A den
in der Prüfungsordnung vorgesehenen Prüfung zu un-
terziehen, von deren erfolgreicher Ablegung die Wei-
terverwendung abhängig gemacht werden kann.

(4) Die Prüfungen erfolgen nach den in Abschnitt V
festgelegten Richtlinien.

(5) Studiennachweise und Prüfungen, die bei der An-
stellung nicht berücksichtigt wurden sowie später oh-
ne ausdrückliche Zustimmung der Bank abgelegte
Prüfungen begründen keinen Anspruch auf Höherrei-
hung (Umreihung).
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§ 46 Gehaltsschema

(1) Für die Einreihung in das Gehaltsschema ist die
Gliederung nach § 45 maßgebend, wobei den Dienst-
nehmern unter den gleichen Voraussetzungen wie
den Beamten des jeweiligen Bundeslandes die Errei-
chung höherer Dienstklassen möglich ist.

(2) Die Besoldung erfolgt, soweit nicht durch Kollektiv-
vertrag abweichende oder ergänzende Regelungen
getroffen werden, analog demGehaltsschema der öf-
fentlich Bediensteten des jeweiligen Bundeslandes
entsprechend den Bestimmungen der §§ 3 bis 7, 8 Ab-
satz 1 und Absatz 3, 12a Absatz 1 bis Absatz 5 und Ab-
satz 9, 28, 29, 31 bis 34 und 88 des Gehaltsgesetzes
1956 BGBl Nr 54/56. Andere besoldungsrechtliche Be-
stimmungen des Gehaltsgesetzes 1956 finden keine
Anwendung. Bei der Landes-Hypothekenbank Nieder-
österreich gelten die in der Dienstpragmatik der nie-
derösterreichischen Landesbeamten hinsichtlich der
Besoldung für die Sonderverwaltung enthaltenen,
den obigen Paragrafen entsprechenden Bestimmun-
gen. Beförderungen beschließt der Vorstand.

(3) Dienstnehmern, die einen ordentlichen Präsenz-
dienst/Zivildienst ableisten wird die Zeit der Dienstver-
hinderung in vollem Ausmaß, max bis zum Höchstaus-
maß der gesetzlichen Dauer, bei Vorrückungen ange-
rechnet.

(4) Folgende Zeiten werden Dienstnehmern, die einen
Karenzurlaub nach dem Mutterschutzgesetz oder Vä-
terkarenzgesetz in Anspruch nehmen, bei der Vorrü-
ckung angerechnet:

a) bei Geburten bis 31. 12. 2008: es gilt die zum jewei-
ligen Zeitpunkt gültige KV-Regelung,

b) bei Geburten ab 1. 1. 2009 bis 31. 12. 2010: die ers-
ten 12 Monate der Elternkarenz,

c) bei Geburten ab dem 1. 1. 2011 bis 31. 7. 2019: die
Zeit des in Anspruch genommenen Karenzurlaubes
nach dem Mutterschutzgesetz oder Väterkarenz-
gesetz bis zum Höchstausmaß der gesetzlichen Ka-
renzdauer,

d) bei Geburten ab dem 1. 8. 2019: die Zeiten der Ka-
renz werden für jedes Kind in vollem in Anspruch
genommenen Umfang bis zur maximalen Dauer
gemäß den §§ 15 Abs 1 (bis zum Ablauf des 2. Le-
bensjahres des Kindes) und 15c Abs 2 Z 3 (bis
max. 6 Monate über das 2. Lebensjahr hinaus)
und Abs 3 (in der Dauer von bis zu 6 Monaten) Mut-
terschutzgesetz 1979 idF ab 1. 8. 2019 (vgl. BGBl.
68/2019) und § 7c VKG idF ab 1. 8. 2019 angerech-
net.

(5) a) Bankzulage:

Dienstnehmer, die ab dem 1. 1. 1989 in die Bank ein-
treten, erhalten nach vier in der Bank als Dienstneh-
mer verbrachten Dienstjahren eine Bankzulage in fol-
gendem Ausmaß:

im 5. und 6. Dienstjahr ................................. 10%
im 7. bis 10. Dienstjahr ................................. 13%
im 11. bis 16. Dienstjahr ................................. 16%
im 17. bis 19. Dienstjahr ................................. 18%
ab dem 20. Dienstjahr ................................... 20%

Dienstnehmer, die vor dem 1. 1. 1989 in die Bank ein-
getreten sind, erhalten nach einem in der Bank als
Dienstnehmer verbrachten Dienstjahr eine Bankzula-
ge in folgendem Ausmaß:

im 2. Dienstjahr ........................................... 5 %
im 3. und 4. Dienstjahr ................................. 8 %
im 5. und 6. Dienstjahr ................................. 10%
im 7. bis 10. Dienstjahr ................................. 13%
im 11. bis 16. Dienstjahr ................................. 16%
im 17. bis 19. Dienstjahr ................................. 18%
ab dem 20. Dienstjahr ................................... 20%

b) Familienzulage:
Die Bankzulage erhöht sich für verheiratete Dienst-
nehmer oder Dienstnehmer in einer eingetragenen
Partnerschaft um 2%-Punkte. Sind beide Ehepart-
ner/eingetragene Partner in der Bank beschäftigt,
gebührt diese Zulage jedoch nur einmal. Nicht verhei-
ratete/nicht in einer eingetragenen Partnerschaft le-
bende Dienstnehmer erhalten diese Zulage, wenn ih-
rem Haushalt ein Kind angehört, für das sie die ge-
setzliche Familienbeihilfe erhalten. Der Familienbei-
hilfenbescheid muss auf den Dienstnehmer ausge-
stellt sein.

c) Kinderzulage:

1. Für jedes Kind, für das der Dienstnehmer die gesetz-
liche Familienbeihilfe erhält (der Familienbeihilfenbe-
scheid muss auf den Dienstnehmer ausgestellt sein)
bzw Kinderzulage gemäß Punkt 4 erhält, erhöht sich
die Bankzulage bei einem Alter des Kindes unter
10 Jahren um 2%-Punkte, mindestens jedoch um
EUR 39,97, wenn das 10. Lebensjahr überschritten wor-
den ist, um 3%-Punkte, mindestens jedoch um
EUR 50,87. Die Prozentsätze gemäß lit a) bis c) errech-
nen sich aus dem Gehalt samt allfälligen gesetzlichen
Teuerungszulagen.

2. Geschiedene Dienstnehmer erhalten über Antrag
die kollektivvertragliche(n) Kinderzulage(n), solange
für das (die) Kind(er) aus der geschiedenen Ehe An-
spruch auf gesetzliche Familienbeihilfe besteht (der
Familienbeihilfenbescheid ist nicht auf den Dienst-
nehmer ausgestellt) bzw Kinderzulage gemäß Punkt 4
zusteht und solange sie Unterhaltsleistung(en) nach-
weislich erbringen und der andere Elternteil keine ver-
gleichbare(n) Zulage(n) oder Leistung(en) von den
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Landeshypothekenbanken bezieht. Der Nachweis
über die Alimentationsleistung ist anlässlich der An-
tragstellung und in weiterer Folge einmal jährlich zu
erbringen. Die Bestimmung dieses Absatzes gilt seit
1. 2. 2008.

3. Wird die Familienbeihilfe rückwirkend zuerkannt
oder rückwirkend gestrichen, ist die entsprechende
Nachzahlung der Kinderzulage durch die Bank oder
Rückzahlung der bezogenen Kinderzulage durch
den Dienstnehmer vorzunehmen. Der Dienstnehmer
ist verpflichtet, bei Änderungen des Familienbeihilfen-
bezuges den Nachweis darüber ohne Aufforderung zu
erbringen.

4. (entfällt ab 1. 4. 2015)

(6) Weiters erhalten die Dienstnehmer ein Bilanzgeld
in der Höhe eines Monatsbezuges (Berechnungsart

wie 13. und 14. Monatsbezug, gemäß § 3, Abs 3 Ge-
haltsgesetz).

(7) Jugendliche Dienstnehmer erhalten den niedrigs-
ten Bezug des Schemas, vermindert bis zum vollende-
ten 15. Lebensjahr um 30%, bis zum vollendeten
16. Lebensjahr um 20% und bis zum vollendeten
17. Lebensjahr um 10%.

(8) Es steht jeder Bank frei, anstelle des obigen Besol-
dungsschemas ein nach ihren speziellen Bedürfnissen
gewähltes Schema in der Betriebsvereinbarung fest-
zulegen. Auch diesem Schema kommt volle Kollektiv-
vertragswirkung zu, wenn der Gesamtjahresbezug
des einzelnen Dienstnehmers mindestens dem Ge-
samtjahresbezug nach diesem Kollektivvertrag ent-
spricht.

UNTERABSCHNITT B UNKÜNDBARKEIT

Der UNTERABSCHNITT B ist nur auf Dienstnehmer anzuwenden, die vor dem 1. 1. 1999 unkündbar gestellt wurden.

§ 47 Unkündbarkeit, Ruhe- und Versorgungsgenüsse

(1) Nach 10-jähriger Dienstleistung als Dienstnehmer
in der Bank, frühestens aber nach Vollendung des
29. Lebensjahres, kann der Dienstnehmer bei guter
Dienstleistung und nach Feststellung der Tauglichkeit
in gesundheitlicher Beziehung in ein unkündbares
Dienstverhältnis übernommen werden. Diese unkünd-
bar gestellten Dienstnehmer haben in den in der Be-
triebsvereinbarung geregelten Fällen Anspruch auf
Ruhe- und Versorgungsgenüsse. Von den Dienstneh-
mern, die diese Voraussetzungen aufweisen, müssen
mindestens 75% in einem pragmatisierten Beamten-
oder in einem unkündbaren Angestelltenverhältnis
stehen. Die Feststellung dieser Verhältniszahl erfolgt
jeweils zum Jahresende. Dienstnehmer, die nach Abs 3
oder 4 einen Ruhegenuss beziehen, sind auf den Pro-
zentsatz von 75 anzurechnen.

(2) Ein unkündbares Dienstverhältnis kann vonseiten
der Bank nur durch Versetzung in den Ruhestand oder
gemäß den Bestimmungen des § 55 beendet werden.

(3) Ist der Dienstnehmer infolge einer von ihm nicht
vorsätzlich herbeigeführten Krankheit oder körperli-
chen Beschädigung dienstunfähig geworden und be-
trägt seine als Dienstnehmer in der Bank verbrachte
Dienstzeit mindestens 5 Jahre, so wird ihm ein Ruhege-
nuss im Sinne des Abs 1 gewährt. Dabei ist er jedenfalls
so zu behandeln, als ob er eine Dienstzeit von 10 Jah-
ren als Dienstnehmer in der Bank aufzuweisen hätte.

(4) Ein Ruhegenuss im Sinne des Abs 1 gebührt künd-
baren Dienstnehmern, die infolge eines Dienstunfalles
oder einer Berufskrankheit dienstunfähig geworden
sind und aus diesem Grund eine Unfallrente beziehen.
Als Dienstunfälle zählen auch Verletzungen im Zusam-
menhang mit Raubüberfällen, bei denen ein Dienst-
nehmer in Ausübung seines Bankdienstes zu Schaden
kommt. Der Berechnung der Bankpension ist in diesen
Fällen eine mindestens 20-jährige Bankdienstzeit zu-
grunde zu legen. Dienstnehmern mit einer mehr als
10-jährigen Dienstzeit ist eine Dienstzeit von weiteren
10 Jahren anzurechnen, wobei jedoch der Höchstsatz
der Bankpension mit 35 pensionsanrechenbaren
Dienstjahren nicht überschritten werden darf. Die An-
rechnung der fiktiven Dienstzeit ist sowohl hinsichtlich
der tourlichen Vorrückungen als auch hinsichtlich des
Bemessungsprozentsatzes vorzunehmen. Die vorste-
henden Anrechnungsbestimmungen gelten unter
den gleichen Voraussetzungen auch für unkündbare
Dienstnehmer.

(5) Im Falle des Ablebens eines nach Abs 4 anspruchs-
berechtigten Dienstnehmers haben die Hinterbliebe-
nen Anspruch auf Versorgung im Sinne des Abs 1
auf der Grundlage der gemäß Abs 4 angerechneten
Dienstzeit.

(6) Übersteigen Unfallrente zuzüglich Bankpension in
den Fällen des Abs 4 und 5 den Höchstsatz der Bank-
pension, so wird die Bankleistung um diesen Mehrbe-
trag gekürzt.
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(7) Ab 1. 1. 1999 gilt § 47 nur mehr für die bis zu diesem
Zeitpunkt gemäß den Bestimmungen der Abs 1 bis 6

unkündbar gestellten Dienstnehmer und deren Hinter-
bliebene.

UNTERABSCHNITT C DISZIPLINARORDNUNG

§ 48 Geltungsbereich

Diese Disziplinarordnung gilt für die gemäß § 47 un-
kündbar gestellten Dienstnehmer, die diesem Kollek-

tivvertrag unterliegen, und für Pensionisten im Sinne
des § 47.

1. PFLICHTVERLETZUNGEN

§ 49 Art der Pflichtverletzung

Bei Pflichtverletzungen wird zwischen Ordnungswidrigkeiten und Dienstvergehen unterschieden.

§ 50 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten sind solche Pflichtverletzun-
gen, die im Einzelfall auf den Dienst keinen maßgebli-
chen oder wesentlich störenden Einfluss ausüben, wie
zB Unpünktlichkeit, nicht genügender Fleiß und Eifer,

Unaufmerksamkeit im Dienst, nicht entsprechendes
Benehmen im Verkehr mit Kunden oder im sonstigen
Dienstverkehr.

§ 51 Dienstvergehen

(1) Dienstvergehen sind grobe Pflichtverletzungen,
insbesondere solche, die den Dienstbetrieb, das Anse-
hen oder überhaupt die Interessen der Bank gefähr-
den oder schädigen oder unter die Begriffsbestim-
mung des § 27 AngG bzw des § 11 Abs 10 dieses Kol-
lektivvertrages fallen.

(2) Dienstvergehen sind demnach zB Dienstverweige-
rung, Widersetzlichkeit, Verweigerung der Unterstüt-
zung im Dienst, Befassung mit unerlaubten Geschäf-

ten, Annahme von Geschenken für Diensthandlungen
im Geschäftsverkehr, Unredlichkeit, Trunkenheit, un-
gebührliches Benehmen gegen Vorgesetzte, Kollegen
oder Kunden, Verletzung der Verschwiegenheits-
pflicht, fortgesetzte oder wiederholte Ordnungswid-
rigkeiten oder schließlich alle Pflichtverletzungen,
die im Hinblick auf die Schwere der Verfehlung, auf
die Wiederholung oder auf sonstige erschwerende
Umstände eine strengere Bestrafung rechtfertigen.

§ 52 Verjährung

(1) Ordnungwidrigkeiten können nicht mehr verfolgt
werden, wenn seit der Pflichtverletzung drei Monate
vergangen sind oder seit dem Zeitpunkt, da diese
dem Vorstand dienstlich bekannt geworden sind, ein
Monat verflossen ist.

(2) Dienstvergehen können nicht mehr verfolgt wer-
den, wenn seit dem Zeitpunkt, da sie dem Vorstand
dienstlich bekannt geworden sind, drei Monate ver-

flossen sind oder wenn überhaupt seit der Handlung
oder Unterlassung drei Jahre verstrichen sind, ohne
dass der Fall zumGegenstand eines Disziplinarverfah-
rens gemacht oder Strafanzeige erstattet wurde.
Dienstvergehen können über die genannten Fristen
hinaus verfolgt werden, insofern es sich um strafrecht-
liche Delikte handelt, die nicht bloß der Privatanklage
unterliegen.
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2. AHNDUNG VON PFLICHTVERLETZUNGEN

§ 53 Art der Ahndung

Dienstnehmer, die ihnen obliegende Pflichten verlet-
zen, werden mit Ordnungs- und Disziplinarstrafen be-

legt, je nachdem, ob die Pflichtverletzung eine Ord-
nungswidrigkeit oder ein Dienstvergehen darstellt.

§ 54 Ordnungsstrafen

(1) Ordnungsstrafen sind:

a) die mündlicheMahnung; das ist eine einfache Erin-
nerung an die Dienstpflichten;

b) die schriftliche Rüge; das ist ein eindringlicher Ta-
del der begangenen Ordnungswidrigkeit.

(2) Das Recht zur Verhängung von Ordnungsstrafen
steht dem Vorstand zu. Vor der Verhängung einer

Ordnungsstrafe ist dem beschuldigten Dienstnehmer
Gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder mündlich
zu rechtfertigen. Die verhängte Ordnungsstrafe ist
dem Dienstnehmer unter Angabe der Gründe bekannt
zu geben. Ordnungsstrafen werden in Dienstbeschrei-
bungen oder Personenstandsausweisen nicht einge-
tragen.

§ 55 Disziplinarstrafen

(1) Disziplinarstrafen sind:

a) der schriftliche Verweis;

b) die Kürzung der nächstfälligen Sonderzahlung;

c) die Ausschließung von der Vorrückung für höchs-
tens zwei Jahre;

d) die Minderung der Bezüge um höchstens 25% für
nicht mehr als drei Jahre mit oder ohne Pensions-
wirkung für diesen Zeitraum; während der Straf-
dauer ist die Vorrückung gehemmt;

e) die Rückversetzung aus dem unkündbaren in das
kündbare Dienstverhältnis mit oder ohne Minde-
rung der Bezüge gemäß lit d);

f) die Versetzung in den dauernden Ruhestand mit
oder ohne Minderung der Bankpension um höchs-
tens 50% und mit oder ohne Auswirkung auf die
Witwen/Witwerpension. Kinderzulagen oder Wai-
senpensionen können durch ein Disziplinarverfah-
ren weder entzogen noch gekürzt werden. Die ge-
setzliche Pension bleibt jedenfalls kürzungsfrei;

g) die Aberkennung der Unkündbarkeit mit gleichzei-
tiger Kündigung;

h) die Entlassung.

(2) Welche Disziplinarstrafe in Betracht kommt, ist
nach dem Ausmaß des Verschuldens, der Schwere
der entstandenen oder möglichen Folgen der Pflicht-
verletzung und der etwaigen Wiederholung zu beur-
teilen. Es können auch zwei oder mehrere der ge-
nannten Disziplinarstrafen nebeneinander verhängt
werden.

(3) Die in (1) g) und h) genannten Disziplinarstrafen
können nur verhängt werden, wenn Pflichtverletzun-
gen vorliegen, die unter die Begriffsbestimmungen
des § 27 AngG fallen.

(4) Die oben angeführten Disziplinarstrafen können
nur durch ein Erkenntnis der Disziplinarkommission
aufgrund eines Disziplinarverfahrens verhängt wer-
den.

(5) Ohne vorhergehendes Disziplinarverfahren kann
die Entlassung ausgesprochen werden:

a) wenn eine Anstellung erschlichen wurde;

b) wegen vorsätzlicher Herbeiführung der Berufsun-
fähigkeit;

c) im Falle der rechtskräftigen Verurteilung wegen

1. eines Verbrechens;

2. eines Vergehens der Datenbeschädigung, des
betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrau-
ches, des Diebstahles, der Veruntreuung, der
Unterschlagung, der dauernden Sachentzie-
hung, des Betruges, der Urkundenfälschung,
der Geschenkannahme durch Machthaber, der
Hehlerei, des Versicherungsmissbrauches, der
Untreue oder der Verletzungen des Bankge-
heimnisses (§ 38 BWG) oder des Datengeheim-
nisses (DSG);

d) ohne rechtskräftige Verurteilung wegen der Tatbe-
stände der lit c), wenn der Dienstnehmer der Tat
überwiesen wurde und diese eingestanden hat
oder
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e) wegen Dienstverweigerung gemäß § 27 Angestell-
tengesetz.

(6) Durch die Dienstentlassung verliert der Dienstneh-
mer alle Rechte aus dem Dienstverhältnis, insbeson-
dere auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse und Abferti-
gung.

§ 56 Bedingte Bestrafung

(1) Die unter § 55 (1) b) und f) aufgezählten Diszipli-
narstrafen können über einstimmigen Beschluss der
Disziplinarkommission auch bedingt unter Setzung ei-
ner Bewährungsfrist bis zu drei Jahren ausgesprochen
werden.

(2) In diesem Fall wird der Vollzug der Disziplinarstrafe
für die Dauer der Bewährungsfrist aufgeschoben. Mit
dem Ablauf dieser Frist gilt die Disziplinarstrafe als
verbüßt.

(3) Wird gegen den Bestraften innerhalb der Bewäh-
rungsfrist neuerlich ein Disziplinarverfahren eingelei-
tet, so wird der Ablauf dieser Frist für die Dauer dieses
Verfahrens gehemmt. Endet das neue Disziplinarver-
fahren mit der Verhängung einer Disziplinarstrafe, so
ist die aufgeschobene Disziplinarstrafe gleichfalls so
zu vollziehen, wie wenn sie erst zu diesem Zeitpunkt
verhängt worden wäre. Andernfalls wird die Hem-
mung der Bewährungsfrist unwirksam.

3. DISZIPLINARBEHANDLUNG VON PENSIONISTEN

§ 57 Verfolgbare Vergehen

Gegen einen Pensionisten kann ein Disziplinarverfah-
ren eingeleitet werden, wenn der Verdacht besteht,
dass er

a) während des Dienstverhältnisses ein Dienstverge-
hen gemäß § 51 dieses Kollektivvertrages began-
gen hat;

b) die Interessen der Bank gröblich verletzt;

c) die Versetzung in den Ruhestand oder eine höhere
als die rechtmäßige Bankpension in böser Absicht
erlangt hat sowie

d) im Falle der rechtskräftigen Verurteilung wegen ei-
ner noch während des Dienstverhältnisses began-
genen Straftat, die gemäß § 27 AngG zur Entlas-
sung hätte führen können.

§ 58 Disziplinarstrafen

(1) Disziplinarstrafen sind:

a) der schriftliche Verweis;

b) die vorübergehende Kürzung der Bankpension;

c) die dauernde Kürzung der Bankpension um höchs-
tens 50%;

d) der Entzug der Bankpension.

(2) Kinderzulagen oder Waisenpensionen können
durch ein Disziplinarverfahren weder entzogen noch

gekürzt werden. Die gesetzliche Pension bleibt jeden-
falls kürzungsfrei.

(3) Die oben angeführten Disziplinarstrafen können
nur durch ein Erkenntnis der Disziplinarkommission
aufgrund eines Disziplinarverfahrens verhängt wer-
den. Lediglich wegen einer noch während des Dienst-
verhältnisses begangenen Straftat im Sinne des § 55
Abs 5 kann der Entzug der Bankpension ohne vorheri-
ges Disziplinarverfahren ausgesprochen werden.
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4. DISZIPLINARORGANE

§ 59 Disziplinarkommission

(1) Zur Durchführung von Disziplinarverfahren bestellt
der Vorstand für drei Jahre nach Maßgabe der fol-
genden Vorschriften eine Disziplinarkommission.

(2) Die Disziplinarkommission wird gebildet aus:

a) zwei vom Vorstand aus dem Kreis der Vorstandsmit-
glieder und der Dienstnehmer nominierten Mitglie-
dern, von denen eines vom Vorstand als Vorsitzen-
der zu bestimmen ist;

b) zwei vom Betriebsrat aus dem Kreis der Dienstneh-
mer nominierten Mitgliedern. Außerdem ist für je-
des Mitglied der Disziplinarkommission ein Ersatz-
mitglied zu bestellen, welches bei Verhinderung ei-
nes Mitgliedes zu den Verhandlungen einzuladen
ist.

(3) Die Mitglieder der Disziplinarkommission sind in
Ausübung ihrer Tätigkeit selbstständig, an keine Wei-

sungen gebunden und niemandem verantwortlich.
Sie haben ihre Aufgabe mit strengster Objektivität
nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen und
über interne Beratung jedermann gegenüber voll-
kommenes Stillschweigen zu bewahren.

(4) Im Falle des Ausscheidens eines Kommissionsmitg-
liedes rückt sein jeweiliges Ersatzmitglied an seine
Stelle. In diesen Fällen ist vom Vorstand bzw Betriebs-
rat innerhalb von zwei Wochen ein Ersatzmitglied zu
nominieren und vom Vorstand zu bestellen.

(5) Das Ausscheiden aus dem aktiven Dienst oder die
Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen ein Mit-
glied/Ersatzmitglied der Disziplinarkommission hat
das Ausscheiden aus der Disziplinarkommission zur
Folge.

§ 60 Untersuchungskommissär

(1) Der Vorsitzende der Disziplinarkommission hat ei-
nen nach Dienststellung und Fachkenntnis hierfür ge-
eigneten Dienstnehmer aus der Bank zum Untersu-
chungskommissär zu bestellen. Dieser hat im Falle

der Einleitung eines Disziplinarverfahrens die Vorun-
tersuchung zu führen (siehe § 67).

(2) Der Untersuchungskommissär darf der Disziplinar-
kommission nicht angehören.

§ 61 Disziplinaranwalt

(1) Der Vorstand bestellt für den einzelnen Disziplinar-
fall zur Vertretung der Anklage in der mündlichen Ver-
handlung einen Dienstnehmer zum Disziplinaranwalt.

(2) Der Disziplinaranwalt ist weisungsgebunden und
darf der Disziplinarkommission nicht angehören. Er
hat, auch wenn keine besondere Weisung erteilt wur-
de, die Interessen der Bank zu wahren und für die Ehre

und das Ansehen der Dienstnehmer sowie für eine
strenge Erfüllung der Dienstpflichten einzutreten.

(3) Der Disziplinaranwalt kann Beweisanträge stellen
und insbesondere die Ladung von Zeugen und Sach-
verständigen sowie die Ergänzung der Erhebungen
beantragen.

§ 62 Ausschließungsgründe

Auf Ausschließung des Untersuchungskommissärs,
des Disziplinaranwalts und der Mitglieder der Diszipli-

narkommission sind die Vorschriften der Strafprozess-
ordnung sinngemäß anzuwenden.

§ 63 Ablehnungsgründe

(1) Sowohl der Beschuldigte als auch der Disziplinar-
anwalt haben das Recht, Mitglieder und Ersatzmitglie-
der der Disziplinarkommission aus den in (2) genann-

ten und anderen Gründen, die geeignet sind, die volle
Unbefangenheit des Abzulehnenden in Zweifel zu zie-
hen, abzulehnen. Aus denselben Gründen kann ein
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Mitglied (Ersatzmitglied) der Disziplinarkommission
sich selbst für befangen erklären. Die Befangenheits-
erklärung ist zu begründen.

(2) Die volle Unbefangenheit ist zB nicht gewährleistet,
wenn ein Mitglied

a) die Anzeige erstattet hat, die zur Einleitung des Dis-
ziplinarverfahrens führte. Die pflichtgemäße Oblie-
genheit des Vorstandes, einen Disziplinarfall wahr-
zunehmen, begründet an sich für ein Mitglied des
Vorstandes als Kommissionsmitglied keine Befan-
genheit;

b) zu dem Beschuldigten nachweisbar in persönlicher
Feindschaft steht.

(3) Die Disziplinarkommission entscheidet in Abwesen-
heit des betreffenden Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) mit
einfacher Stimmenmehrheit, ob dem Ablehnungsan-
trag stattzugeben ist.

(4) Die Bestimmungen über die Ablehnungsgründe
finden auf den Untersuchungskommissär und den Dis-
ziplinaranwalt sinngemäß Anwendung.

§ 64 Verteidiger

(1) Der Beschuldigte hat das Recht, sich im Disziplinar-
verfahren eines Verteidigers zu bedienen. Dieser kann
aus dem Kreis der im aktiven Dienst stehenden Dienst-
nehmer, aus dem Bereich der freiwilligen Interessen-
vertretung oder aus dem Kreis der in der Verteidiger-
liste eingetragenen Personen ausgewählt werden.

(2) Der Verteidiger hat dieselben Rechte wie der Be-
schuldigte und ist der mündlichen Verhandlung zuzu-

ziehen. Insbesondere ist er berechtigt, für den Be-
schuldigten während des gesamten Disziplinarverfah-
rens Anträge zu stellen und zu plädieren.

(3) Auf Ansuchen ist dem Beschuldigten für die münd-
liche Verhandlung von der Disziplinarkommission aus
dem Kreis der Dienstnehmer der Bank ein Verteidiger
zu bestellen.

5. DISZIPLINARVERFAHREN

§ 65 Einleitung des Verfahrens

(1) Für die Erstattung einer Disziplinaranzeige ist der
Vorstand zuständig, der nach Überprüfung des Sach-
verhaltes auf kürzestem Wege den Vorsitzenden der
Disziplinarkommission informiert. Der Vorsitzende hat
aufgrund der ihm zugekommenen Anzeige die Diszip-
linarkommission einzuberufen, die ohne mündliche
Verhandlung, jedoch wenn nötig, aufgrund von er-
gänzenden Erhebungen beschließt, ob ein Disziplinar-
verfahren einzuleiten ist.

(2) Das Disziplinarverfahren kann unter Angabe von
Gründen auch von jedem Dienstnehmer der Bank ge-
gen sich selbst beantragt werden. Dem Antrag eines
Dienstnehmers auf Einleitung eines Verfahrens gegen
sich selbst ist auf jeden Fall stattzugeben.

(3) Der Vorsitzende der Disziplinarkommission hat von
der Einleitung des Verfahrens

a) den Beschuldigten,

b) den Betriebsrat

unter konkreter Bezeichnung der dem Beschuldigten
zur Last gelegten Pflichtverletzung unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen.

(4) Bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung kann
eine Disziplinaranzeige oder ein von einemDienstneh-
mer gestellter Antrag, gegen sich selbst ein Diszipli-
narverfahren einzuleiten, im Einvernehmen zwischen
dem Vorstand und demBeschuldigten zurückgezogen
werden. Damit gilt das Verfahren als eingestellt.

(5) Ist im gleichen Gegenstand auch ein strafgerichtli-
ches Verfahren anhängig, so kann der Vorsitzende
der Disziplinarkommission das Disziplinarverfahren
bis längstens zum Abschluss des strafgerichtlichen
Verfahrens aussetzen.
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§ 66 Dienstenthebung

(1) Bei Einleitung oder im Zuge eines Disziplinarver-
fahrens gegen einen Dienstnehmer kann dessen so-
fortige Enthebung vom Dienst von der Disziplinarkom-
mission ausgesprochen werden,

a) im Falle des Verdachts eines groben Dienstverge-
hens;

b) wenn im Falle der Weiterverwendung Verdunke-
lungsgefahr in Bezug auf die begangene Pflicht-
verletzung besteht;

c) wenn gegen den Betreffenden ein strafgerichtli-
ches Verfahren eingeleitet worden ist oder

d) in allen Fällen, in denen der Dienstbetrieb, das An-
sehen oder überhaupt die Interessen der Bank dies
erforderlich erscheinen lassen. Der Betriebsrat ist
von der Dienstenthebung schriftlich zu verstän-
digen.

(2) In dringenden Fällen kann der Vorstand gegen
nachträgliche Beschlussfassung durch die Diszipli-
narkommission die Dienstenthebung aussprechen,
wenn er gleichzeitig die Einleitung des Disziplinarver-
fahrens bei der Disziplinarkommission beantragt.

(3) Die Dienstenthebung kann von der Disziplinarkom-
mission aufgehoben werden. Sie ist spätestens mit der
Durchführung des Disziplinarerkenntnisses aufzuhe-
ben.

(4) Die Disziplinarkommission kann im Einvernehmen
mit dem Betriebsrat die Dienstenthebung mit einer
Kürzung der Dienstbezüge um höchstens ein Drittel
verbinden. Einbehaltene Dienstbezüge sind insoweit
nachzuzahlen, als sie von der Disziplinarstrafe nicht
berührt werden.

§ 67 Voruntersuchung

(1) Der Untersuchungskommissär hat nach freiem Er-
messen alle ihm zur Erfüllung seiner Aufgabe zweck-
dienlich erscheinenden Erhebungen anzustellen. Er
hat insbesondere alles verfügbare Belastungs- und
Entlastungsmaterial sicherzustellen, den Beschuldig-
ten, Zeugen und Sachverständige zu vernehmen und
überhaupt alle in Betracht kommenden Beweismittel
zu sammeln. Über mündliche Einvernahmen sind Nie-
derschriften aufzunehmen und von den daran Betei-
ligten zu unterzeichnen.

(2) Die Voruntersuchung ist streng objektiv und mög-
lichst rasch zu führen.

(3) Der Untersuchungskommissär hat über den ge-
samten Verfahrensgegenstand Unbeteiligten gegen-
über vollkommenes Stillschweigen zu bewahren.

(4) Die Bank ist verpflichtet, den Untersuchungskom-
missär bei der Erfüllung seiner Aufgaben in jeder Wei-
se zu unterstützen und ihm insbesondere uneinge-
schränkte Einsicht in alle in Betracht kommenden Un-
terlagen zu gewähren.

§ 68 Untersuchungsbericht

Über den Verlauf der Voruntersuchung und den fest-
gestellten Sachverhalt hat der Untersuchungskommis-
sär einen Untersuchungsbericht abzufassen und die-

sen mit den vorliegenden Beweisen dem Vorsitzenden
der Disziplinarkommission zu übergeben.

§ 69 Verfahrensfeststellung

(1) Aufgrund des Ergebnisses der Voruntersuchung
kann die Disziplinarkommission nach Anhörung des
Disziplinaranwaltes

a) das Verfahren einstellen;

b) die Sache zur Vornahme ergänzender Erhebung an
den Untersuchungskommissär zurückweisen;

c) eine Ordnungsstrafe verhängen, wenn eine Ord-
nungswidrigkeit vorliegt;

d) die Durchführung der mündlichen Verhandlung
vor der Disziplinarkommisson verfügen.

(2) Der Vorsitzende der Disziplinarkommission kann
spätestens vor Anberaumung der mündlichen Ver-
handlung Verfahren gegen mehrere Beschuldigte in
derselben Sache zusammenlegen. Gegen einen Be-
schuldigten kann auch wegen verschiedenartiger
Dienstvergehen, oder wenn neben einer Disziplinar-
anzeige auch gegen sich selbst ein Verfahren bean-
tragt wurde, nur ein Verfahren geführt werden.
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(3) Der Beschluss der Disziplinarkommission ist dem
Beschuldigten, seinem Verteidiger, dem Disziplinar-
anwalt und dem Betriebsrat schriftlich binnen 8 Tagen
nach Beschlussfassung mitzuteilen.

(4)Wird das Verfahren fortgesetzt, so ist dem Beschul-
digten, seinem Verteidiger, dem Disziplinaranwalt und
dem Betriebsrat umgehend Gelegenheit zur Einsicht

in den Untersuchungsbericht samt Beweismaterial zu
bieten.

(5) Ein infolge eines strafrechtlichen Verfahrens gegen
den Beschuldigten ruhendes Disziplinarverfahren ist
nach rechtsgültigem Abschluss des strafrechtlichen
Verfahrens im Stadium der Voruntersuchung wieder
aufzunehmen.

§ 70 Anberaumung der mündlichen Verhandlung

(1) Ist von der Disziplinarkommission die Durchfüh-
rung der mündlichen Verhandlung verfügt worden,
so hat der Vorsitzende der Disziplinarkommission un-
ter Bedachtnahme auf die gegebenen Umstände da-
für zu sorgen, dass diese ohne Verzug stattfindet.

(2) Er hat Zeitpunkt und Ort der mündlichen Verhand-
lung festzusetzen und hierzu spätestens 3 Wochen vor
dem Termin

a) die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Disziplinar-
kommission,

b) den Disziplinaranwalt,

c) den Beschuldigten sowie gegebenenfalls dessen
Verteidiger,

d) etwaige Zeugen und Sachverständige schriftlich zu
laden.

(3) In der Ladung sind dem Disziplinaranwalt und dem
Beschuldigten die Namen der Mitglieder (Ersatzmit-
glieder) der Disziplinarkommission, letzteren hinge-
gen der Name des Beschuldigten bekannt zu geben.
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Befangen-
heitserklärungen (§ 63) binnen einer Woche nach Er-
halt der Ladung schriftlich abzugeben sind.

(4) Zur Führung der Verhandlungsschrift über die
mündliche Verhandlung hat der Vorsitzende der Dis-
ziplinarkommission einen Schriftführer zu bestellen,
welcher jedoch nicht der Disziplinarkommission ange-
hören muss.

§ 71 Verhandlungsgang

(1)Diemündliche Verhandlung wird vom Vorsitzenden
der Disziplinarkommission geleitet. Sie findet in einer
nicht öffentlichen Sitzung statt, doch sind auf Verlan-
gen des Beschuldigten zwei von ihm namhaft ge-
machte Dienstnehmer der betreffenden Bank als Zu-
hörer zuzulassen. Der Vorsitzende der Disziplinarkom-
mission kann den Untersuchungskommissär der Ver-
handlung beiziehen.

(2) Die Mitglieder der Disziplinarkommission, der Dis-
ziplinaranwalt, der Verteidiger, der Untersuchungs-
kommissär, der Schriftführer und die Zuhörer haben
über den Verlauf der Verhandlung vollkommenes Still-
schweigen zu bewahren. Der Vorsitzende hat vor Be-
ginn der Verhandlung auf die Verschwiegenheits-
pflicht aufmerksam zu machen.

(3) Die mündliche Verhandlung darf nur durchgeführt
werden, wenn der Disziplinaranwalt anwesend und
die Disziplinarkommission beschlussfähig ist. Die Dis-
ziplinarkommission ist beschlussfähig, wenn außer
dem Vorsitzenden drei Mitglieder oder Ersatzmitglie-
der anwesend sind und zwischen Dienstgeber- und
Dienstnehmervertretung Anzahlgleichheit besteht. Ist
die Disziplinarkommission nicht beschlussfähig, so
muss die mündliche Verhandlung vertagt werden.

(4) Ist zur mündlichen Verhandlung weder der Be-
schuldigte noch dessen Verteidiger erschienen, so
hat der Vorsitzende nach Anhörung der Disziplinar-
kommission zu entscheiden, ob die Verhandlung
durchgeführt oder vertagt werden soll.

(5) Die Verhandlung beginnt mit der Verlesung des
Beschlusses über die Durchführung einer mündlichen
Verhandlung und der Darstellung des Sachverhaltes,
wie er sich aufgrund der Voruntersuchung ergeben
hat, durch den Vorsitzenden der Disziplinarkommis-
sion. Sodann wird das Beweisverfahren mit der Ver-
nehmung des Beschuldigten eröffnet. Der Beschuldig-
te, der Verteidiger und der Disziplinaranwalt haben
das Recht, sich zu den vorgelegten Beweismitteln zu
äußern und Fragen an die Zeugen, an die Sachver-
ständigen und an den Untersuchungskommissär zu
stellen.

(6) Hat das Beweisverfahren den Sachverhalt nicht
ausreichend geklärt, erscheint jedoch eine Klarstel-
lung durch neue Beweisaufnahmen möglich, so hat
der Vorsitzende die Verhandlung zur Ergänzung zu
vertagen, andernfalls das Beweisverfahren zu schlie-
ßen. Kann eine vertagte Verhandlung nicht vor dersel-
ben Kommission oder, ausgenommen im Falle einer
Aussetzung gemäß § 65 (5), nicht innerhalb von insge-
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samt zwei Monaten zu Ende geführt werden, so ist die
gesamte mündliche Verhandlung zu wiederholen.

(7) Nach Schluss des Beweisverfahrens hat der Diszip-
linaranwalt im Falle der Aufrechterhaltung der Be-
schuldigung Anträge über Schuldfrage und Strafaus-

maß zu stellen. Danach haben der Beschuldigte und
sein Verteidiger das Recht auf einen Schlussvortrag.
Der Disziplinaranwalt hat das Recht zur Replik. Das
letzte Wort hat jedoch der Beschuldigte. Sodann ist
die mündliche Verhandlung durch den Vorsitzenden
zu schließen.

§ 72 Beratung und Beschlussfassung

(1) Nach Schluss der mündlichen Verhandlung zieht
sich die Disziplinarkommission zur Beratung und Be-
schlussfassung über Schuldfrage und Strafausmaß
zurück. Sie beschließt in schriftlicher geheimer Ab-
stimmung mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimment-
haltung ist nicht statthaft.

(2) Zunächst ist über die Schuldfrage, das heißt darü-
ber abzustimmen, ob und welcher Dienstvergehen der
Beschuldigte für schuldig befunden wird. Liegt eine
Beschuldigung wegen mehrerer Dienstvergehen vor,
so ist über jeden Tatbestand einzeln abzustimmen.
Durch die Abstimmung über die Schuldfrage wird
der Entscheidung über das Strafausmaß nicht vorge-
griffen. Ergibt sich Stimmengleichheit, so gilt die
Schuldfrage für verneint.

(3) Wird die Schuldfrage bejaht, so wird über das vom
Disziplinaranwalt beantragte Strafausmaß abge-
stimmt. Ergibt sich für das derart beantragte Strafaus-
maß keine Stimmenmehrheit, so ist über ein vom Vor-
sitzenden vorzuschlagendes niedrigeres Strafausmaß
abzustimmen. Dieser Vorgang ist nötigenfalls so lange
zu wiederholen, bis sich für ein Strafausmaß eine
Mehrheit ergibt.

(4) War der Beschuldigte unter Kürzung seiner Dienst-
bezüge vom Dienst enthoben (§ 66), so ist hierauf bei
Festsetzung des Strafausmaßes Bedacht zu nehmen.

(5) Die Disziplinarkommission ist bei ihrer Entschei-
dung an keine Beweisregeln gebunden. Sie hat nach
ihrer freien, aus der gewissenhaften Prüfung aller in
der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Beweise
gewonnenen Überzeugung zu entscheiden.

§ 73 Verhandlungsschrift

Über die mündliche Verhandlung ist vom Schriftführer
eine Verhandlungsschrift aufzunehmen, welche die
Namen und Funktionen aller Anwesenden und eine

Darstellung des Verhandlungsganges in allen wesent-
lichen Punkten zu enthalten hat. Diese ist vom Vorsit-
zenden und vom Schriftführer zu unterfertigen.

§ 74 Erkenntnis und Durchführung

(1) Die Beschlüsse der Disziplinarkommission über
Schuldfrage und Strafausmaß sind mit einer entspre-
chenden Begründung vom Vorsitzenden in einem be-
sonderen Schriftsatz festzuhalten (Disziplinarerkennt-
nis).

(2) Das Disziplinarerkenntnis ist vom Vorsitzenden und
von allen Mitgliedern der Disziplinarkommission, die
an der mündlichen Verhandlung teilgenommen ha-

ben, zu unterfertigen. Es ist in je einer Ausfertigung
dem Beschuldigten, dem Vorstand und dem Betriebs-
rat zu übermitteln.

(3) Der Vorstand hat das Disziplinarerkenntnis zu voll-
ziehen und den Disziplinarakt abzuschließen.

(4) Stirbt der Beschuldigte während des Disziplinarver-
fahrens, so ist das Verfahren einzustellen.

§ 75 Disziplinarakten

Nach Abschluss des Disziplinarverfahrens hat der Vor-
sitzende der Disziplinarkommission den Disziplinarakt

dem Vorstand zur geheimen Verwahrung zu übermit-
teln.
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§ 76 Kosten des Verfahrens

Wird der Beschuldigte freigesprochen oder über ihn
nur eine Ordnungsstrafe verhängt, so werden die Kos-
ten des Verfahrens von der Bank getragen. Wird ge-
gen ihn eine Disziplinarstrafe erkannt, so ist im Er-
kenntnis auszusprechen, ob und inwieweit er mit Rück-
sicht auf die von ihm gestellten Beweisanträge sowie

auf seine Vermögensverhältnisse und die verhängte
Strafe die Kosten des Verfahrens zu ersetzen hat. Die
aus der Beiziehung eines Verteidigers erwachsenden
Kosten sind in allen Fällen vom Beschuldigten zu tra-
gen.

6. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

§ 77 Wiederaufnahme des Verfahrens

(1) Ist gegen einen Dienstnehmer oder Pensionisten ei-
ne Disziplinarstrafe verhängt worden, so kann von die-
sem oder von etwaigen durch die Straffolgen betrof-
fenen Hinterbliebenen jederzeit die Wiederaufnahme
des Disziplinarverfahrens verlangt werden, wenn neue
Beweise oder Tatsachen vorgebracht werden, die,
wenn sie seinerzeit bekannt gewesen wären, den Aus-
gang des Verfahrens zugunsten des Beschuldigten
hätten beeinflussen können.

(2)Werden dem Vorstand Beweise oder Tatsachen der
im vorstehenden Absatz erwähnten Arten ohne Zutun
des Bestraften bzw seiner Hinterbliebenen bekannt,
so hat er von sich aus die Wiederaufnahme zu bean-
tragen.

(3) Ist die Einleitung des Disziplinarverfahrens abge-
lehnt oder der Beschuldigte freigesprochen oder über
ihn nur eine Ordnungsstrafe verhängt worden, so
kann das Verfahren zum Nachteil des Beschuldigten
auf Antrag des Disziplinaranwaltes nur dann wieder
aufgenommen werden, wenn neue Tatsachen oder
Beweismittel hervorkommen, die allein oder in Verbin-
dung mit den früher erhobenen Beweisen geeignet
sind, die Überführung des Beschuldigten und die Ver-
hängung einer Disziplinarstrafe zu begründen. Eine
solche Wiederaufnahme kann nur innerhalb von drei
Jahren, gerechnet ab Erhalt des Disziplinarerkennt-
nisses, beantragt werden. Diese Befristung gilt nicht
im Falle der rechtskräftigen Verurteilung wegen einer

noch während des Dienstverhältnisses begangenen
Straftat, die gemäß § 27 AngG einen Entlassungs-
grund darstellt.

(4) Die Wiederaufnahme ist spätestens einen Monat
nach Bekanntwerden der gegenständlichen Beweise
oder Tatsachen bei der Disziplinarkommission zu be-
antragen.

(5) Entscheidet die Disziplinarkommission auf Wieder-
aufnahme des Disziplinarverfahrens, so hat der Vorsit-
zende unverzüglich für dessen Durchführung gemäß
den Bestimmungen der Disziplinarordnung zu sorgen.

(6) Wird derjenige, zu dessen Gunsten die Wiederauf-
nahme des Verfahrens bewilligt wurde, neuerlich als
schuldig erkannt, so kann über ihn keine strengere
als die ihm im früheren Erkenntnis auferlegte Strafe
verhängt werden. Bei Bemessung der Strafe ist auf
die bereits verhängte Strafe Rücksicht zu nehmen.

(7) Wird im wieder aufgenommenen Disziplinarver-
fahren eine geringere oder keine Strafe verhängt, so
ist eine durch die ehemals strengere Bestrafung verur-
sachte Einbuße der Dienstbezüge wieder gutzuma-
chen. Bei einer etwaigen Entschädigung wegen Ent-
lassung oder Kündigung ist jedoch alles aufzurech-
nen, was der Bestrafte seither durch anderweitige Tä-
tigkeiten erworben hat.

§ 78 Straftilgung

(1) Nach Ablauf von fünf Jahren nach Zustellung des
Disziplinarerkenntnisses gilt die Disziplinarstrafe als
getilgt, das heißt, der Dienstnehmer (Pensionist) gilt
als unbescholten.

(2) Durch die Straftilgung werden die Straffolgen nicht
berührt.
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ABSCHNITT VIII SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 79 Günstigkeitsklausel

Durch diesen Kollektivvertrag dürfen günstigere Regelungen, die in Betriebsvereinbarungen, Dienstrechten etc
enthalten sind, nicht verschlechtert werden.

§ 80 Schiedskommission

Mit der Beilegung von Gesamtstreitigkeiten, die sich
aus der Auslegung dieses Kollektivvertrages ergeben,
hat sich vor Anrufung des Bundeseinigungsamtes ein
paritätisch aus je drei Vertretern der vertragschlie-
ßenden Teile zusammengesetzter Ausschuss zu befas-

sen, dessen Mitglieder tunlichst dem Kreise der an den
Verhandlungen über diesen Kollektivvertrag Beteilig-
ten zu entnehmen sind. Kann eine Einigung nicht er-
zielt werden, ist das Bundeseinigungsamt Wien zu-
ständig.

§ 81 Anwendbarkeit

(1) Für Eintritte ab 1. 1. 2011 sind die Bestimmungen
der Abschnitte VI und VII nicht anwendbar.

(2) Für Eintritte ab 1. 1. 1993, die dem § 8a des Kollek-
tivvertrages für die Angestellten der österreichischen
Landes-Hypothekenbanken, in der bis 31. 12. 2010
gültigen Fassung, unterlegen sind, sind die Bestim-
mungen des Abschnittes VII nicht anwendbar.

(3) Für Dienstnehmer, die vor dem 1. 1. 1993 eingetre-
ten sind und zu einem späteren Zeitpunkt in den § 8a
des Kollektivvertrages für die Angestellten der öster-

reichischen Landes-Hypothekenbanken in der bis
31. 12. 2010 gültigen Fassung, übergeleitet wurden,
sind die Bestimmungen des Abschnittes VII Unterab-
schnitt A nicht anwendbar.

(4) Für Dienstnehmer, die vor dem 1. 1. 1993 eingetre-
ten sind und nicht in den § 8a des Kollektivvertrages
für die Angestellten der österreichischen Landes-Hy-
pothekenbanken, in der bis 31. 12. 2010 gültigen Fas-
sung, übergeleitet wurden, sind die Bestimmungen
der Abschnitte II, III und VI nicht anwendbar.

§ 82 Anlagen

Diesem Kollektivvertrag sind das Gehaltsschema Neu,
das Jahresgehaltsschema Neu, das Gehaltsschema
Alt, das Jahresgehaltschema Alt, das Lehrlingsein-

kommen, die Sozialzulagen gemäß Abschnitt III § 10
und der KV betreffend die Arbeitszeitverkürzung und
Flexibilisierung in Kreditinstituten beigelegt.
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Wien, am 29. 3. 2022

VERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN LANDES-HYPOTHEKENBANKEN

Dr. Udo Birkner Mag. Martin Gölles

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Barbara Teiber MA Karl Dürtscher

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

Wirtschaftsbereich Volks-, Hypobanken / Raiffeisen

Veronika Moosbrugger, CIA, CFSA, CRMA Mag. Helga Hons
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ANLAGEN

GEHALTSSCHEMA NEU
GÜLTIG AB 1. APRIL 2022

in €

Gehalts-
stufen

Verweildauer-
jahre

Beschäftigungsgruppen
A B C D E F G

1 1 1.972,72 2.118,37 2.396,89 2.691,67 3.050,45 3.459,45 3.659,23

2 1 2.046,48 2.197,93 2.487,57 2.794,17 3.167,29 3.592,65 3.800,49

3 2 2.132,75 2.291,06 2.593,71 2.914,11 3.304,03 3.748,50 3.965,68

4 2 2.242,98 2.409,99 2.729,28 3.067,29 3.478,66 3.947,57 4.176,68

5 3 2.316,95 2.512,60 2.846,26 3.228,89 3.662,86 4.157,61 4.318,37

6 3 2.393,52 2.619,84 2.968,56 3.399,39 3.857,22 4.379,19 4.464,97

7 3 2.472,78 2.707,03 3.067,92 3.513,86 3.987,71 4.527,93 4.616,75

8 3 2.543,10 2.784,35 3.156,09 3.615,38 4.103,48 4.659,88 4.751,38

9 folgende 2.615,48 2.864,02 3.246,89 3.719,99 4.222,70 4.795,80 4.890,02

Die Erhöhung der kollektivvertraglichen Schemagehälter erfolgt am 1. 4. 2022 um 3,25%

JAHRESBEZÜGE SCHEMA NEU (14 Monatsgehälter)
GÜLTIG AB 1. APRIL 2022

in €

Gehalts-
stufen

Verweildauer-
jahre

Beschäftigungsgruppen
A B C D E F G

1 1 27.618,08 29.657,18 33.556,46 37.683,38 42.706,30 48.432,30 51.229,22

2 1 28.650,72 30.771,02 34.825,98 39.118,38 44.342,06 50.297,10 53.206,86

3 2 29.858,50 32.074,84 36.311,94 40.797,54 46.256,42 52.479,00 55.519,52

4 2 31.401,72 33.739,86 38.209,92 42.942,06 48.701,24 55.265,98 58.473,52

5 3 32.437,30 35.176,40 39.847,64 45.204,46 51.280,04 58.206,54 60.457,18

6 3 33.509,28 36.677,76 41.559,84 47.591,46 54.001,08 61.308,66 62.509,58

7 3 34.618,92 37.898,42 42.950,88 49.194,04 55.827,94 63.391,02 64.634,50

8 3 35.603,40 38.980,90 44.185,26 50.615,32 57.448,72 65.238,32 66.519,32

9 folgende 36.616,72 40.096,28 45.456,46 52.079,86 59.117,80 67.141,20 68.460,28

Gehaltsschema Neu-Ansätze mal 14
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GEHALTSSCHEMA ALT
GÜLTIG AB 1. APRIL 2022

in €

Stufe
Verwendungsgruppen

I II III IV V VI

1 1.860,28 1.989,47 2.222,28 2.496,86 2.871,50 3.305,80
2 1.894,47 2.033,90 2.272,38 2.554,17 2.938,92 3.384,37
3 1.928,54 2.078,21 2.322,52 2.611,55 3.006,10 3.463,18
4 1.962,71 2.122,59 2.372,83 2.669,07 3.073,31 3.542,00
5 1.996,99 2.166,66 2.422,73 2.726,38 3.140,53 3.620,81
6 2.031,15 2.211,11 2.472,85 2.783,94 3.208,07 3.699,55
7 2.065,35 2.255,62 2.522,99 2.841,08 3.275,34 3.778,42
8 2.099,33 2.299,72 2.573,18 2.898,50 3.342,68 3.857,05
9 2.133,56 2.344,01 2.623,39 2.955,85 3.409,88 3.935,86

10 2.167,74 2.388,45 2.673,41 3.013,52 3.477,20 4.014,69
11 2.201,88 2.432,53 2.723,67 3.070,82 3.544,38 4.093,49
12 2.236,06 2.476,83 2.773,41 3.127,74 3.611,64 4.172,30
13 2.270,20 2.521,35 2.823,64 3.185,41 3.679,13 4.251,12
14 2.304,41 2.565,67 2.873,85 3.242,78 3.746,34 4.330,06
15 2.338,57 2.610,02 2.923,76 3.300,05 3.813,52 4.408,74
16 2.372,93 2.654,14 2.973,99 3.357,47 3.881,07 4.487,58
17 2.406,92 2.698,47 3.024,22 3.415,00 3.948,41 4.566,38
18 2.440,97 2.742,66 3.074,22 3.472,28 4.015,43 4.645,23
19 2.475,25 2.787,12 3.124,36 3.529,67 4.082,81 4.723,80
20 2.509,43 2.831,30 3.174,45 3.586,87 4.149,99 4.802,61
21 2.543,68 2.875,85 3.224,54 3.644,52 4.217,28 4.881,43
22 2.577,87 2.920,13 3.274,79 3.701,89 4.284,62 4.934,38
23 2.611,82 2.964,42 3.324,77 3.758,97 4.351,88 5.012,96
24 2.646,25 3.008,61 3.374,83 3.816,53 4.419,11 5.091,79
25 2.680,47 3.052,78 3.425,02 3.873,90 4.486,68 5.170,62
26 2.714,31 3.097,22 3.475,27 3.931,43 4.553,86 5.249,55
27 2.748,61 3.141,42 3.525,04 3.988,72 4.621,19 5.328,26
28 2.782,84 3.185,84 3.575,25 4.046,10 4.688,39 5.405,23
29 2.816,83 3.230,26 3.625,47 4.103,40 4.755,68 5.480,29
30 2.850,97 3.274,70 3.675,36 4.160,68 4.822,86 5.554,75
31 2.885,26 3.318,51 3.725,51 4.218,08 4.890,43 5.629,39
32 2.919,64 3.362,95 3.775,85 4.275,59 4.931,79 5.704,13
33 2.953,63 3.407,27 3.825,74 4.332,81 4.998,95 5.778,80
34 2.987,76 3.451,44 3.876,06 4.390,45 5.066,43 5.853,13
35 3.021,69 3.495,87 3.926,15 4.447,61 5.133,60 5.927,92

Ab Stufe 30 in allen Gruppen zweijährige Vorrückung.
Valorisierung Gehaltsschema Alt wie das Gehalts-
schema Neu: Die Erhöhung der kollektivvertraglichen

Schemagehälter erfolgt am 1. 4. 2022 um 3,25%. Im
Gehaltsschema Alt gelangen die monatlichen Sche-
maansätze 15 mal zur Auszahlung.
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JAHRESBEZÜGE SCHEMA ALT (15 MONATSGEHÄLTER)
GÜLTIG AB 1. APRIL 2022

in €

Stufe
Verwendungsgruppen

I II III IV V VI

1 27.904,20 29.842,05 33.334,20 37.452,90 43.072,50 49.587,00
2 28.417,05 30.508,50 34.085,70 38.312,55 44.083,80 50.765,55
3 28.928,10 31.173,15 34.837,80 39.173,25 45.091,50 51.947,70
4 29.440,65 31.838,85 35.592,45 40.036,05 46.099,65 53.130,00
5 29.954,85 32.499,90 36.340,95 40.895,70 47.107,95 54.312,15
6 30.467,25 33.166,65 37.092,75 41.759,10 48.121,05 55.493,25
7 30.980,25 33.834,30 37.844,85 42.616,20 49.130,10 56.676,30
8 31.489,95 34.495,80 38.597,70 43.477,50 50.140,20 57.855,75
9 32.003,40 35.160,15 39.350,85 44.337,75 51.148,20 59.037,90

10 32.516,10 35.826,75 40.101,15 45.202,80 52.158,00 60.220,35
11 33.028,20 36.487,95 40.855,05 46.062,30 53.165,70 61.402,35
12 33.540,90 37.152,45 41.601,15 46.916,10 54.174,60 62.584,50
13 34.053,00 37.820,25 42.354,60 47.781,15 55.186,95 63.766,80
14 34.566,15 38.485,05 43.107,75 48.641,70 56.195,10 64.950,90
15 35.078,55 39.150,30 43.856,40 49.500,75 57.202,80 66.131,10
16 35.593,95 39.812,10 44.609,85 50.362,05 58.216,05 67.313,70
17 36.103,80 40.477,05 45.363,30 51.225,00 59.226,15 68.495,70
18 36.614,55 41.139,90 46.113,30 52.084,20 60.231,45 69.678,45
19 37.128,75 41.806,80 46.865,40 52.945,05 61.242,15 70.857,00
20 37.641,45 42.469,50 47.616,75 53.803,05 62.249,85 72.039,15
21 38.155,20 43.137,75 48.368,10 54.667,80 63.259,20 73.221,45
22 38.668,05 43.801,95 49.121,85 55.528,35 64.269,30 74.015,70
23 39.177,30 44.466,30 49.871,55 56.384,55 65.278,20 75.194,40
24 39.693,75 45.129,15 50.622,45 57.247,95 66.286,65 76.376,85
25 40.207,05 45.791,70 51.375,30 58.108,50 67.300,20 77.559,30
26 40.714,65 46.458,30 52.129,05 58.971,45 68.307,90 78.743,25
27 41.229,15 47.121,30 52.875,60 59.830,80 69.317,85 79.923,90
28 41.742,60 47.787,60 53.628,75 60.691,50 70.325,85 81.078,45
29 42.252,45 48.453,90 54.382,05 61.551,00 71.335,20 82.204,35
30 42.764,55 49.120,50 55.130,40 62.410,20 72.342,90 83.321,25
31 43.278,90 49.777,65 55.882,65 63.271,20 73.356,45 84.440,85
32 43.794,60 50.444,25 56.637,75 64.133,85 73.976,85 85.561,95
33 44.304,45 51.109,05 57.386,10 64.992,15 74.984,25 86.682,00
34 44.816,40 51.771,60 58.140,90 65.856,75 75.996,45 87.796,95
35 45.325,35 52.438,05 58.892,25 66.714,15 77.004,00 88.918,80

Ab Stufe 30 in allen Gruppen zweijährige Vorrückung.
Gehaltsschema Alt-Ansätze mal 15.
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LEHRLINGSEINKOMMEN

in €

Lehrlingseinkommen für das 1. Lehrjahr .......................................................................................... 916,26
Lehrlingseinkommen für das 2. Lehrjahr .......................................................................................... 1.098,67
Lehrlingseinkommen für das 3. Lehrjahr .......................................................................................... 1.282,19
(Werte gelten ab 1. 4. 2022 – Erhöhung 3,5%)

SOZIALZULAGEN GEMÄSS ABSCHNITT III, § 10

1. Familienzulage
Die Familienzulage beträgt

für Dienstnehmer gemäß
§ 10 (A) Abs 1 lit a) ...................................... € 54,87
für Dienstnehmer gemäß
§ 10 (A) Abs 1 lit b) ...................................... € 40,33

2. Kinderzulage
Die Kinderzulage gemäß § 10 B beträgt

für Kinder bis zur Vollendung des 9. Lebens-
jahres ...................................................... € 134,47
für Kinder ab dem 10. Lebensjahr ............... € 144,80
(Werte gelten ab 1. 4. 2022 – Erhöhung der Kinderzulage um
3,3%)

SONSTIGE WERTE

Spezialausbildungen

Der Grenzwert für die Rückerstattung bei Spezialausbildungen gem. § 35 d) beträgt ....................... € 13.100,00
(Werte gelten ab 1.4.2022)
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KOLLEKTIVVERTRAG
betreffend die Arbeitszeitverkürzung und Flexibilisierung in den Kreditinstituten

vom 3. März 1988

abgeschlossen zwischen dem Verband österreichi-
scher Banken und Bankiers, dem Österreichischen
Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch), dem
Verband der österreichischen Landes-Hypotheken-
banken, dem Österreichischen Raiffeisenverband

und dem Hauptverband der österreichischen Spar-
kassen einerseits und dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten,
Sektion Geld und Kredit, andererseits.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Geltungsbereich

Dieser Kollektivvertrag gilt für die dem Kollektivvertrag
für Angestellte der Banken und Bankiers vom 21. Okto-
ber 1949, dem Kollektivvertrag für Teilzeitbeschäftigte
der Banken und Bankiers vom 27. November 1986,
dem Kollektivvertrag für die Angestellten der gewerb-
lichen Kreditgenossenschaften Österreichs vom 5. Mai
1966, dem Kollektivvertrag für Angestellte der österrei-
chischen Landes-Hypothekenbanken vom 18. Novem-
ber 1983, dem Kollektivvertrag der Angestellten der
Raiffeisenkassen vom 21. Dezember 1984, dem Kollek-

tivvertrag der Angestellten der Revisionsverbände und
Zentralkassen der österreichischen Raiffeisenorgani-
sation vom 21. Dezember 1984 (die beiden letzteren
ersetzt durch den Kollektivvertrag für die Angestellten
der Raiffeisen Bankengruppe und der Raiffeisen-Revi-
sionsverbände), dem Sparkassen-Dienstrecht vom
15. Juni 1966 und dem Kollektivvertrag für Teilzeitbe-
schäftigte der österreichischen Sparkassen vom 1. Juli
1980 in deren jeweiliger Fassung unterliegenden
Dienstnehmer.

BESONDERE BESTIMMUNGEN

§ 1 Arbeitszeit

(1) Die Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Ruhepausen 38,5 Stunden in der Woche (Normalarbeitszeit).

§ 2 Flexibilisierung

(1) Bandbreitenmodell (Modell A)
Die Normalarbeitszeit gemäß § 1 muss nicht in jeder
einzelnen Arbeitswoche, sondern kann auch im
Durchschnitt von 26 Wochen (Durchrechnungszeit-
raum) festgesetzt werden, wobei die Wochenarbeits-
zeit 36 Stunden nicht unter- und 40 Stunden nicht
überschreiten darf (Bandbreite). Jede Arbeitsstunde
innerhalb dieser Bandbreite wird der Berechnung
der durchschnittlichen Arbeitszeit mit 1 : 1 Stunden zu-
grunde gelegt.

(2) Ansparmodell (Modell B)
Durch Betriebsvereinbarung, in Betrieben ohne Be-
triebsrat durch Einzelvereinbarung, kann die Wochen-
arbeitszeit bis zu 40 Stunden ausgedehnt werden,

wenn für die die Normalarbeitszeit gemäß § 1 über-
schreitenden Arbeitsstunden Zeitausgleich im Ver-
hältnis 1 : 1 gewährt wird. Der Zeitausgleich kann
durch Betriebsvereinbarung, in Betrieben ohne Be-
triebsrat durch Einzelvereinbarung, nach Maßgabe
der betrieblichen Erfordernisse einerseits und der
Freizeitbedürfnisse des Dienstnehmers andererseits
zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer vereinbart
werden. Die Ansparfrist beträgt 13 Wochen, der Zeit-
ausgleich ist in den 13 darauf folgenden Wochen zu
verbrauchen. Der Zeitausgleich soll im Einzelfall nicht
unter 4 Stunden betragen.

(3) Sind bei den Modellen gemäß Abs 1 und 2 zum En-
de des Durchrechnungszeitraumes (Modell A) bzw in-
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nerhalb von 26 Wochen (Modell B) Mehrarbeitsstun-
den bis zu 40 Stunden pro Woche nicht ausgeglichen,
so sind diese Stundenmit einem 1/165stel des Monats-
gehaltes abzugelten. Ab 1. Juli 1990 gelten diese
Mehrarbeitsstunden als Überstunden.

Mehrarbeit zwischen der 38,5. und der 40. Stunde wird
mit 1/165stel des Monatsgehaltes entlohnt, falls es zu
keiner Flexibilisierungsregelung gemäß Abs 1 oder 2

kommt. Ab 1. Juli 1990 gelten diese Mehrarbeitsstun-
den als Überstunden.

(4) Erreicht ein Dienstnehmer zum Zeitpunkt der Been-
digung seines Dienstverhältnisses aufgrund verein-
barter Durchrechnung gemäß Abs 1 oder 2 im Schnitt
nicht 38,5 Stunden pro Woche, so werden die fehlen-
den Stunden bei der Abrechnung in Abzug gebracht;
geleistete Mehrstunden sind zu vergüten.

§ 3 Überstunden

Als Überstunde gilt

a) eine über 40 Stunden wöchentlich oder 9 Stunden
pro Tag hinausgehende Arbeitszeit, falls Modell A
(gemäß § 2 Abs 1) oder Modell B (gemäß § 2 Abs 2)
vorliegt.

b) eine über 38,5 Stunden wöchentlich hinausgehen-
de Arbeitszeit, falls keine Modelle gemäß § 2 Abs 1
oder 2 vorliegen ab dem 1. Juli 1990.

c) jede Mehrarbeitsstunde gemäß § 2 Abs 3 ab dem
1. Juli 1990.

§ 4 Gleitzeit

Die Einführungen von Gleitzeitregelungen bleiben Betriebsvereinbarungen vorbehalten.

§ 5 Überstundenpauschalien

Entsprechende Anpassungen der Überstundenpauschalien sind jeweils institutsintern vorzunehmen.

§ 6 Teilzeitbeschäftigung

Die Dienstverträge von Teilzeitbeschäftigten sind institutsintern hinsichtlich des zeitlichen Arbeitsumfanges oder
des Entgeltes entsprechend anzupassen.

§ 7 Wirksamkeitsbeginn

Dieser Vertrag tritt mit 1. September 1988 in Kraft.
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Schaubild über die historische Entwicklung der Karenzzeitanrechnung im
Kollektivvertrag für Angestellte der österreichischen Landes-Hypothekenbanken

(erarbeitet in der Dienstrechtsrunde vom 23. 3. 2022)

Überblick der Anrechnungszeiten für Ansprüche gemäß HYPO Kollektivvertrag und Gesetz in Bezug auf Karenzzei-
ten gemäß MSchG und VKG

HYPO Kollektivvertrag

Geburt des Kindes vor 1. 2. 2005 ab 1. 2. 2005 ab 1. 2. 2007 ab 1. 1. 2009 ab 1. 1. 2011 ab 1. 4. 2012 ab 1. 8. 2019

Vorrückung § 7 / § 5

und § 46

(Eintritte vor 1. 1. 1993)

§ 5 Abs 5 (bzw Abs 6 vor 1993): "weiblichen

Dienstnehmern, die einen Karenzurlaub nach

MSchG in Anspruch genommen haben, wird

die Zeit der Dienstverhinderung bis höchstens

1 Jahr bei tourlichen Vorrückungen ange-

rechnet"

tatsächl Aus-

mass, max

1. Geburtstag

des Kindes

Zeiten des El-

ternkarenzur-

laubes im

Höchstausmaß

von 12 Monaten

pro Kind

in Anspruch genommener

Karenzurlaub bis zum Höchstausmaß

gesetzl. Karenzdauer

Zeiten der Karenz in

vollem in Anspruch

genommenen Um-

fang bis zur maxima-

len Dauer gem. ge-

setzl. Regelung

Urlaub § 19 / § 11 keine Anrechnungsregelung
1 Jahr pro Karenz, gerechnet

vom Tag der Geburt

Zeiten des Elternkarenzurlaubes im Höchstausmaß von

12 Monaten pro Kind

Bezüge im Krank-

heitsfall § 20 / § 9
keine Anrechnungsregelung

Zeiten der Karenz

bis zum Höchstaus-

maß von insgesamt

12 Monaten pro Kind

Jubiläumsgeld

§ 22 / § 10a
keine Anrechnungsregelung

1 Jahr pro Karenz, gerechnet

vom Tag der Geburt

Zeiten des Elternkarenzurlaubes im

Höchstausmaß von 12 Monaten pro Kind

Abfertigung Alt keine Anrechnungsregelung

Erwartungsschutz

§ 41
Erwartungsschutz erst ab 1. 1. 2011

Karenz verlängert den 10 oder 15 jährigen

Erwartungsschutzzeitraum nicht (§ 41 Abs 8)

Überleitungszulagen

§ 43
Erwartungsschutz erst ab 1. 1. 2011 gemäß Vorrückung § 7

Gesetzliche Regelung MSchG/VKG

Geburt des Kindes bis 31.12.1992 ab 1.1.1993 ab 1.8.2019

Urlaub

keine

Anrechnungs-

regelung

1. Karenz im DV max 10 Monate
Zeiten der Karenz in

vollem in Anspruch

genommenen Um-

fang bis zur maxima-

len gesetzlichen

Dauer

Bezüge im Krank-

heitsfall

Kündigungsfrist

Vorrückung

keine AnrechnungsregelungJubiläumsgeld

Abfertigung Alt

Karenzdauer gesetzliche Regelung

bis 30. 6. 1990 maximal bis 1. Geburtstag des Kindes

seit 1. 7. 1990
maximal bis 2. Geburtstag des Kindes
Achtung: Ausnahmen bei Adoptiv- und Pflegekinder

Legende

§ fett ist KV gültig ab 1. 1. 2011

§ kursiv ist KV gültig bis 31. 12. 2010

seit 1974 Schutzfrist 16 Wochen

ab 1.1.1990 Väterkarenz
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Beispiel
DN Eintritt 1. 12. 1989

1. Kind geb. 2. 1. 1996
2. Kind 25. 3. 2007
3. Kind 27. 1. 2012

Eintritt Monate
Vorrü-

ckung § 7

Gehalts-

schema §

46

Urlaub § 19

Bezüge im

Krank-

heitsfall §

20

Jubiläums-

geld § 22

Kündi-

gungsfrist

Abferti-

gung alt

1. 12. 1989 28. 2. 1996 75 75 75 75 75 75 75 75

1. Karenz ca. 1. 3. 1996-1. 1. 1998 22 12 12 10 10 0 10 0

2. 1. 1998 22. 5. 2007 113 113 113 113 113 113 113 113

2. Karenz ca. 23. 5. 2007-24. 3. 2009 22 10 10 10 0 10 0 0

25. 3. 2009 26. 3. 2012 36 36 36 36 36 36 36 36

3. Karenz ca. 27. 3. 2012-26. 1. 2014 22 22 22 12 0 12 0 0

27. 1. 2014 31. 12. 2020 83 83 83 83 83 83 83 83

Gesamt 373 351 351 339 317 329 317 307

31 J 1 Mo 29 J 3 Mo 29 J 3 Mo 28 J 3 Mo 26 J 5Mo 27 J 5 Mo 26 J 5 Mo 25 J 7 Mo
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JA! 
� Frau      � Herr      � Divers      � ..............................................................

Familienname ................................................................................................. Vorname ......................................................................................................

Titel ................................................................................................................... Geburtsdatum 

Straße/Haus-Nr. ............................................................................................. PLZ/Wohnort ..............................................................................................

Telefonisch erreichbar .................................................................................. E-Mail ..........................................................................................................

☐ Angestellte/r ☐ ArbeiterIn ☐ Lehrling/......Lj. ☐ SchülerIn ☐ StudentIn                  

☐ Werkvertrag ☐  ☐ Freier Dienstvertrag ☐  ☐

Derzeitige Tätigkeit ................................................................... ☐  ............................................

 .......................................................................  Dienstort .....................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................

Branche .................................................................................................................................................................................................................................. 

Höhe des monatlichen Beitrages: EUR 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1 % des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag (siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag),  

der jährlich angepasst wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

☐  Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren  

dürfen, um über Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu  

übermitteln. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

☐ BETRIEBSABZUG

werden kann. Ich erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personen-

Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensionierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der 

☐ SEPA  (Bankeinzug)

kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 

dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

☐ monatlich ☐ alle 2 Monate ☐ jedes Quartal ☐ 1/2 jährlich ☐
Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des  

meinem bekannt gegebenen Konto umzustellen.

IBAN BIC

.............................................................................................................................................  

 

unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

...................................................................................................... 

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301,

E-Mail: service@gpa.at, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541  WerberIn-Mitgliedsnummer: .....................................................................



Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anlie-

gen. In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die 

wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mit-

gliederverwaltung. Eine umfassende Information, wie der Öster-

Ihren personenbezogenen Daten umgeht, finden Sie unter www.
oegb.at/datenschutz
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Ös-

von Ihnen angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für 

 

GPA; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwil-

ligung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Daten an Dritte erfolgt nicht oder nur mit Ihrer ausdrücklichen 

Zustimmung. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im 

EU-Inland.

Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die 

der Verarbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer  

Daten können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische 

Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Tel.: +43 (0)5 0301

E-Mail: service@gpa.at

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 

Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at 

 

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

ICH MÖCHTE MICH IN FOLGENDE INTERESSENGEMEINSCHAFTEN EINTRAGEN:

☐ IG PROFESSIONAL            ☐ IG FLEX            ☐ IG SOCIAL            ☐ IG IT            ☐ IG EXTERNAL    

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann jederzeit von mir widerrufen werden.

� Frau      � Herr      � Divers      � ....................................................  Titel ............................................................................................................... 

  

Familienname ...............................................................................................  Vorname ......................................................................................................

Straße/Haus-Nr. ...........................................................................................  PLZ/Wohnort ...............................................................................................

Berufsbezeichnung. .....................................................................................  Betrieb .........................................................................................................

Telefonisch erreichbar ................................................................................  E-Mail ...........................................................................................................

.........................................................................................................................

INTERESSENGEMEINSCHAFTEN DER GEWERK
SCHAFT GPA bringen Menschen mit ähnlichen 

Berufs  merkmalen zusammen. Zum Aus tau schen von 

Erfahrungen und Wissen, zum Diskutieren von Pro-

blemen, zum Suchen kompetenter Lösungen, zum 

Durchsetzen gemeinsamer beruflicher Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere berufliche 
Inter es sen   ge mein 

● erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder brieflich) regel-

mäßig Infor mationen über Anliegen, Aktivitäten und Einladungen 

für Ihre Berufsgruppe; 

● können Sie Ihre beruflichen Interessen auf direktem Weg in die 

Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres Branchen bereichs ein-

bringen;

● erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten an Projekten, 

Bildungs ver an stal tungen, Kampagnen, Internet-Foren und an-

deren für Ihre Berufsgruppe maßgeschneiderten Veran stal-

tungen, auch auf regionaler Ebene;

● nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein -

rufsspezifische Dienstleis tungen und Produkte in An spruch 

(Fachberatung auf regionaler Ebene, Bücher, Broschüren und 

andere Materialien);

● beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen Ihrer beruf-

lichen Vertre tung auf Bundesebene sowie regionaler Ebene und 

-

bildung und Entschei dung.

Nähere Infos dazu unter: www.gpa.at/interesse



KONTAKTADRESSEN  
DER GPA

Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301
E-Mail: service@gpa.at

GPA Service-Center 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Wien 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Niederösterreich 
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

GPA Landesstelle Burgenland 
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

GPA Landesstelle Steiermark 
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

GPA Landesstelle Kärnten 
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

GPA Landesstelle Oberösterreich 
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

GPA Landesstelle Salzburg 
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

GPA Landesstelle Tirol 
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

GPA Landesstelle Vorarlberg 
6901 Bregenz, Reutegasse 11



ÖGB ZVR-Nr.: 576439352

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon +43 (0)5 0301-301, Fax +43 (0)5 0301-300
www.gpa.at ‑ E-Mail: service@gpa.at

DAS
GEWERK- 
SCHAFFEN
WIR!

Herausgeber: Gewerkschaft GPA, 1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Ges.m.b.H., 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.
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